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 OECD-LEITSÄTZE FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN
 Die Idee zur vorliegenden Studie über den Einsatz der OECD-Leitsätze für multi-
 nationale Unternehmen durch zivilgesellschaftliche Akteure in Deutschland
 entstand in der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschenrechte des Forums
 Menschenrechte. Hintergrund ist die Auffassung, dass die Leitsätze in ihrer
 revidierten Version aus dem Jahr 2000 unter der Vielzahl freiwilliger Verhal-
 tenskodizes über ein vergleichsweise großes Potenzial zur Steuerung großer
 Konzerne vor allem auch bei ihren Aktivitäten in Ländern des Südens verfügen
 und deshalb von Nichtregierungsorganisationen (NRO) unterstützt werden soll-
 ten. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, in Deutschland dazu beizutra-
 gen, dass von zivilgesellschaftlicher Seite vermehrt Fälle bei der Nationalen
 Kontaktstelle (NKS) eingereicht werden. Die Studie ist als Ergänzung zum NRO-
 Projekt OECD Watch gedacht, das die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu und
 mit den OECD-Leitsätzen vor allem in Europa koordiniert und zur Netzwerkbil-
 dung mit NRO in Ländern des Südens beitragen will. In Deutschland ist OECD
 Watch als KodexWatch bei Germanwatch angesiedelt.
 Die vorliegende Studie dient der Identifi kation möglicher Quellen, die man
 bei der Erarbeitung von Fällen heranziehen kann, und der Vernetzung von
 Beschwerdeführern und -führerinnen. Sie wurde fi nanziert von der Friedrich-
 Ebert-Stiftung (FES), Brot für die Welt und Misereor und am Institut für Entwick-
 lung und Frieden (INEF) durchgeführt.
 1 Einleitung

Page 8
                        

6
 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
 Der Einfl uss transnationaler Konzerne (TNK)
 oder auch multinationaler Konzerne, d.h. Unter-
 nehmen mit der Fähigkeit, Operationen in mehr
 als einem Land zu koordinieren und zu kontrol-
 lieren, ist durch ihre Rolle auf den globalen
 Märk ten enorm angewachsen. Nach einer Schät-
 zung von UNCTAD operieren derzeit weltweit
 rund 65.000 TNK mit 850.000 Tochtergesellschaf-
 ten (affi liates). Transnationale Konzerne gelten
 heute als wichtige Global Player, die den Prozess
 der wirtschaftlichen Globalisierung wesentlich
 prägen. Etwa drei Viertel dieser Konzerne haben
 ihren Hauptsitz in den USA, in Japan oder in
 Europa. Von den 100 größten Unternehmen
 haben mit der Ausnahme eines einzigen Kon-
 zerns aus Südkorea alle anderen ihren Hauptsitz
 in Ländern des Nordens. Das ökonomische Poten-
 zial der größten Konzerne übersteigt teilweise
 jenes nationaler Volkswirtschaften. Unter den
 100 größten ökonomischen Einheiten fi nden sich
 51 Privatkonzerne und 49 Staaten (Erklärung
 von Bern 2004). Gemessen am Wert ihrer Um-
 sätze bringen die 15 größten Unternehmen der
 Welt eine höhere Wirtschaftsleistung als die 60
 ärmsten Staaten auf (Müller 2003).
 Nach UNCTAD läuft ein Drittel des Welthan-
 dels heute innerhalb von Unternehmen, also auf
 Intra-Ebene, ab. Zunehmend investieren und
 pro duzieren auch mittelständische Betriebe in
 Ländern des Südens. Unterstützung fi nden die
 Unternehmen bei Regierungen, die sie durch
 günstige Investitionsbedingungen in Sonderwirt-
 schafts- und Freihandelszonen zu Investitionen
 in ihren Ländern veranlassen wollen. 1998 exis-
 tierten weltweit rund 850 solcher Sonderwirt-
 schaftszonen (Fuchs 2000: 292).
 Die wirtschaftliche Globalisierung birgt
 durchaus Chancen für die Menschen und Gesell-
 schaften in den Ländern des Südens. So sind die
 Arbeitsbedingungen in vielen Tochtergesellschaf-
 ten oder bei Zulieferern meist besser als jene in
 der einheimischen Wirtschaft, auch wenn sie z.T.
 nicht internationalen Standards entsprechen.
 Dies gilt insbesondere für Standards bei der Ar-
 beitssicherheit und der Gesundheitsfürsorge.
 Viele Unternehmen aus den Industrieländern
 nutzen ihre Kapazitäten, um durch Kapital- und
 Technologietransfer, durch Ausbildungsmaß-
 nahmen und Umweltschutz zur sozioökonomi-
 schen Entwicklung der Gesellschaften, in denen
 sie investieren, beizutragen. Wesentlich ist zu-
 dem, dass sich mit der Globalisierung der Wirt-
 schaft nicht nur die Forderungen nach Einhal-
 tung von Sozial-, Umwelt- und Menschenrechts-
 standards globalisieren, sondern auch die In-
 strumente zur Durchsetzung solcher Standards
 und dass über die Verantwortung der Privatwirt-
 schaft für solche Standards weltweit diskutiert
 wird.
 Neben Chancen birgt der neoliberale Kurs
 der wirtschaftlichen Globalisierung, bei dem
 Deregulierung und Privatisierung im Vorder-
 grund stehen, auch Risiken. In den Industrielän-
 dern führt die Drohung mit Produktionsverlage-
 rungen in Billiglohnländer zum Abbau von seit
 vielen Jahren verankerten Standards, beispiels-
 weise bei der Mitbestimmung und dem Kündi-
 gungsschutz. In Ländern des Südens werden
 international anerkannte und in den Ländern
 des Nordens bisher meist gesetzlich verankerte
 Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards
 nicht von allen dort aktiven ausländischen Un-
 ternehmen umgesetzt. Wirtschaftliche und sozi-
 ale Rechte werden missachtet oder nicht durch-
 gesetzt, weil eine entsprechende soziale Infra-
 struktur, z.B. im Gesundheits- und Bildungsbe-
 reich, fehlt. Bei den politischen Rechten steht das
 Verbot gewerkschaftlicher Organisierung im
 Vordergrund und auch andere grundlegende
 gewerkschaftliche Rechte werden verweigert.
 Die bezahlten Löhne reichen oft nicht aus, um
 den Lebensunterhalt abzusichern.
 Vor allem Frauen leiden in Sonderwirtschafts-
 zonen unter unterschiedlichen Formen der Dis-
 2 Chancen und Risiken der wirtschaftlichen Globalisierung
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 kriminierung am Arbeitsplatz (z. B. verpfl ichten-
 de Schwangerschaftstests). So sind schätzungs-
 weise 400.000 Menschen, vor allem Frauen, in
 den Ländern Mittelamerikas in so genannten frei-
 en Produktionszonen (Maquilas) beschäftigt und
 zwar überwiegend in der Textilindustrie. Dabei
 geht es um die Ausbeutung billigster Arbeitskräf-
 te für die weltmarktorientierte Fertigung. Diese
 Produktionszonen sind nicht nur geographisch,
 sondern auch durch besondere Privilegien wie
 Zoll-, Steuer- und Währungsvergünstigungen für
 die jeweiligen Unternehmer von den übrigen Wirt-
 schaftszonen getrennt. „Von der Standortpolitik
 neoliberaler Wirtschaftskonzepte angelockt, ha-
 ben die Textilgiganten die Heerscharen billiger
 Arbeitskräfte in der Region unter sich aufgeteilt.
 Japan investiert in Mexiko und Costa Rica, Tai-
 wan in Honduras und Nicaragua, Südkorea in
 Guatemala und El Salvador. Die Länder in der
 Region haben wenig davon, meint Eduardo Me-
 len dez, Wirtschaftsprofessor an der Nationaluni-
 versität in San Salvador, denn es entstehen
 zwar Arbeitsplätze, aber zu den Bedingungen
 der Maquila-Industrie.“ (Christlichen Initiative
 Romero 1996)
 Standards werden auch von den Zulieferern
 großer Konzerne missachtet, wobei letztere
 häufi g erst aufgrund von Druck und öffentlicher
 Kritik, eine Verantwortung für die Produktions-
 bedingungen in der Wertschöpfungskette über-
 nehmen. Die Interessen großer Konzerne bedro-
 hen die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen
 Rechte der betroffenen Menschen, insbesonde re
 indigener Völker. So werden Menschen von ih-
 rem Land vertrieben, um es für Ölbohrungen
 oder für den Anbau gewinnträchtiger Produkte
 wie Zuckerrohr oder Kaffee zu nutzen. Auch die
 Zerstörung der Umwelt in vielen Ländern des
 Südens beeinträchtigt die Lebensgrundlage der
 Menschen. Die Bhopal-Katastrophe, die sich am
 3.12.2004 zum 20sten Mal jährte, führt die nega-
 tiven Auswirkungen verantwortungslosen Unter-
 nehmenshandelns drastisch vor Augen: Bei die-
 ser Chemiekatastrophe kamen Zehntausende
 von Menschen ums Leben, und noch heute leiden
 Hunderttausende von Menschen an Folgeschä-
 den. Bis heute weigert sich der amerikanische
 Chemiekonzern Dow Chemical, die Verantwor-
 tung für die Katastrophe zu übernehmen, und
 bis heute kämpfen die Opfer um eine angemes-
 sene Entschädigung.
 Doch nicht nur viele Aspekte der Nord-Süd
 Wirtschaftsbeziehungen sind für die menschli -
 che Entwicklung in den Ländern des Südens von
 Nach teil, vielmehr sind gerade auch Süd-Süd
 Beziehungen von besonders ausbeuterischem
 Cha rakter. Wie bereits die Aufzählung der Inves-
 toren in den Maquilas Mittelamerikas deutlich
 machte, investieren dort u. a. Unternehmen aus
 so genannten Schwellenländern wie Taiwan und
 Südkorea. Die Arbeitsbedingungen bei Konzer-
 nen aus solchen nicht-westlichen Industrielän-
 dern sind oft besonders schlecht, weil diese
 Unternehmen nicht in gleicher Weise der Kritik
 wie in Europa oder in den USA ausgesetzt sind.
 Dadurch fehlt für sie der öffentliche Druck, der
 sie veranlassen würde, die Arbeitsbedingungen
 in ihren Unternehmen, Tochterfi rmen oder bei
 den Zulieferern zu verbessern.
 Ein anderes Beispiel ist die Rohölförderung
 im seit Jahrzehnten vom Bürgerkrieg geschüt-
 telten Südsudan. Westliche Ölfi rmen haben sich
 aus der Region zurückgezogen, weil sie kritisiert
 wurden, den Bürgerkrieg indirekt mitzufi nan-
 zieren, und weil die US-Regierung gegenüber
 dem Sudan einen Wirtschaftsboykott verhängte.
 Diese Lücke nutzte vor allem China für Investi-
 tionen im Sudan, und heute ist die China National
 Petroleum Corporation (CNPC) zum größten In-
 vestor und Abnehmer sudanesischen Erdöls ge-
 worden. Im Unterschied zu westlichen Ländern
 gibt es auch keine ‚Einmischung’ seitens Chinas
 für die Verwendung der Einnahmen aus dem
 Erdöl (Neue Züricher Zeitung 27.11.2004).
 Insgesamt ist die Entwicklung der Weltwirt-
 schaft nach neoliberalem Muster seit Jahren ins
 Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik geraten, wie
 1998 die Proteste gegen das geplante multilate-
 rale Investitionsabkommen (Multilateral Agree-
 ment on Investment, MAI) der OECD zeigten.
 Auch die Bewegung gegen die WTO – beispielsweise
 im September 2003 in Cancún – macht deut lich,
 dass das neoliberale Globalisierungsmodell zu-
 nehmend unter Legitimationsdruck gerät.
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 Die Protestbewegung auf der globalen Ebe-
 ne wird getragen durch die Kritik, die sich auf
 der lokalen Ebene organisiert. Beide verstärken
 sich wechselseitig. Dazu gehört auch der Wider-
 stand gegen Konzerne auf der Ebene einzelner
 Branchen und Produkte. Besonders Unterneh-
 men aus der Bekleidungs- und Sportartikelin-
 dustrie, also traditionelle Billiglohnbranchen,
 sind in die Kritik von Menschenrechts- und kriti-
 schen Verbraucherorganisationen geraten. Viele
 Produkte dieser Branchen werden heute nahezu
 ausschließlich im Süden hergestellt. Markenfi r-
 men sehen sich vermehrt kritischen Konsumenten
 und Konsumentinnen gegenüber, die nicht bereit
 sind, Produkte zu erwerben, die durch Kinder-
 oder Zwangsarbeit hergestellt wurden. Von den
 Kritikern und Kritikerinnen wird die Einhaltung
 international anerkannter Sozial-, Um welt- und
 Menschenrechtsstandards eingefordert.
 Unternehmen, insbesondere TNK, betonen
 ihre Bereitschaft zur Selbstregulierung, um die-
 sen Forderungen zu entsprechen. Aus ihrer Sicht
 gefährden verbindliche Regeln die Flexibilität und
 transnationale Mobilität, die als wichtige Wett-
 bewerbvorteile in der globalen Wirtschaft gelten.
 Verbindliche Regeln führen somit zu Kos ten, die
 die Privatwirtschaft durch das Bekenntnis zur
 Selbstregulierung vermeiden will. Aus der Sicht
 von Virginia Haufl er (2003) machen TNK eine
 neue Kostenrechnung auf, die die Bedingun gen
 der globalen Wirtschaft ins Blickfeld nimmt. Da-
 nach können vor allem zwei Faktoren, nämlich
 Re gulierung und eine schlechte Reputation, be-
 trächt liche Kosten verursachen (vgl. Abbildung 1).
 ZölleInternational verbindliche
 Regeln
 FlexibilisierungHarmonisierung
 ShamingBlaming
 Gutes Image
 Hohe Kosten
 Niedrige Kosten
 Privat-Sektor
 Regulierung Reputation
 Kosten aus Sicht des Privatsektors
 Abbildung 1: Kosten aus Sicht des Privatsektors
 Quelle: Eigene Darstellung
 Selbstregulierung lässt sich als neoliberales Para-
 digma einstufen und verfolgt das Ziel, verbind-
 liche Regeln für transnational agierende Unter-
 nehmen zu vermeiden. Haufl er (2003: 231) hebt
 vier unterschiedliche Typen der Selbstregulie-
 rung hervor:
 • Corporate Governance auf der Ebene einzel-
 ner Unternehmen,
 • Interessengeleitete Selbstregulierung auf sekto-
 ra ler Ebene oder durch Zusammenschlüsse
 der Industrie,
 • Multistakeholder-Regulierung,
 • Co-Regulierung von Staaten und Unterneh-
 men.
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 mensgewinn u. a. auch von guten Beziehungen
 zu den verschiedenen Stakeholdern1 innerhalb
 und außerhalb eines Unternehmens sowie vom
 Erhalt der Ressourcen abhängig ist. CSR soll die
 Reputation eines Unternehmens und die Identi-
 fi kation der Beschäftigten mit ihrem Unterneh-
 men stärken, was sich wiederum auf die Produk-
 tivität und den Profi t auswirken soll.
 Staatliche und internationale Entwicklungs-
 einrichtungen begreifen CSR als einen wichtigen
 Impulsgeber für Entwicklungsprozesse in Län-
 dern des Südens, weil es nicht nur um die wirt-
 schaftliche, sondern auch um die soziale und
 öko logische Dimension von Entwicklung geht. Es
 wird erhofft, dass CSR einen Beitrag zur nach-
 haltigen Entwicklung liefern kann (Hamm 2004).
 Ein Beispiel für die Einbindung von Unternehmen
 in die Entwicklungspolitik sind Public Private
 Partnerships (PPPs) oder auch Maßnahmen zur
 Erreichung der Millennium Development Goals
 (MDGs). Insbesondere bei PPP-Projekten sind
 je doch der entwicklungspolitische Nutzen und
 die nachhaltige Wirkung umstritten.
 Sowohl NRO als auch Gewerkschaften ste-
 hen CSR äußerst kritisch gegenüber und sie er-
 kennen ein Auseinanderklaffen zwischen Diskurs
 und Praxis. Denn in der Realität führt CSR häufi g
 nicht zu anhaltenden Verbesserungen, vielmehr
 erweist sich das Geschäftsverhalten einiger Kon-
 zerne – je nach Interessenlage und Druck durch
 öffentliche Kritik – als äußerst widersprüchlich.
 Überdies nutzen Unternehmen das Schlagwort
 CSR für Vermarktungszwecke, um die eigene
 Marke mit breit akzeptierten Werten zu verknüp-
 fen. Insbesondere große Konzerne verwenden
 viel Zeit und Geld für eine aufwändige CSR-Be-
 Bestrebungen zur Selbstregulierung, beispiels-
 weise durch Verhaltenskodizes, und zur positi-
 ven Selbstdarstellung im Rahmen von Corporate
 Social Responsibility (CSR) gehen mehr oder we-
 niger Hand in Hand. CSR ist zu einem Schlagwort
 geworden, das die Verantwortung und das Enga-
 ge ment großer Konzerne, aber auch kleiner und
 mittlerer Unternehmen für die Einhaltung inter-
 national anerkannter Sozial-, Umwelt- und Men-
 schenrechtsstandards auch bei ihren Geschäften
 in Ländern des Südens zum Ausdruck bringen
 soll. Die Privatwirtschaft selbst begreift CSR als
 ihre ureigenste Bewegung, die nicht nur dieses
 Engagement zum Ausdruck bringt, sondern zu-
 gleich deutlich machen soll, dass freiwillige
 Vereinbarungen für die Steuerung der globalen
 Wirtschaft ausreichen.
 Die EU-Kommission defi niert CSR als „ein
 Konzept [...], das den Unternehmen als Grund-
 lage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange
 und Umweltbelange in ihre Tätigkeit und in die
 Wechselbeziehung mit den Stakeholdern zu inte-
 grieren.“ (Kommission der EU 2002: 5). Als wün-
 schenswert benennt die EU-Kommission (ebd.:
 15) mehr Konvergenz und Transparenz in fol-
 genden Bereichen:
 1. Verhaltenskodizes,
 2. Managementstandards,
 3. Performance, Berichterstattung,
 Vertrauensbildung,
 4. Gütesiegel und
 5. sozial verantwortliches Investieren.
 Nach dem Konzept von CSR übernehmen Unter-
 nehmen ausgehend von langfristigen Eigeninteres-
 sen auf freiwilliger Basis eine umfassende Verant-
 wortung, weil sie verstehen, dass der Unterneh-
 1 Stakeholder sind Einzelpersonen, Gemeinschaften und Organisationen, die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beeinfl ussen oder von ihr beeinfl usst werden. Es gibt interne Stakeholder (die Belegschaft) und externe (Kunden, Zulieferer, Anteilseigner, Investo ren, lokale Gemeinschaften, NRO). Stakeholder sind zu unterscheiden von den Shareholdern, also den Anteilseignern oder Aktionären.
 3 Corporate Social Responsibility (CSR)
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 richterstattung. Dabei werden in Hochglanzbro-
 schüren z. T. auch Aktivitäten der Unternehmen
 aufgelistet, die für die Durchsetzung von Stan-
 dards eher belanglos sind.
 Zusätzlich zu und als Element von CSR spie-
 len freiwillige Instrumente zur Regulierung der
 Unternehmen in der globalen Wirtschaft und als
 Gegenpol zur neoliberalen Deregulierung eine
 immer größere Rolle. Im Jahr 2000 zählte die
 OECD 246 Verhaltenskodizes global agierender
 Unternehmen. Immer häufi ger formulieren Kon-
 zerne als Ausdruck ihrer sozialen Verantwortung
 betriebsinterne Verhaltenskodizes. Diese können
 aber auch zwischen Unternehmensleitung und
 zum Teil auch mit NRO ausgehandelt sein. Sie
 gelten entweder betriebsintern oder es handelt
 sich um Kodizes mit externer Kontrolle wie der
 Social Accountability Standard 8000 (SA 8000)
 von Social Accountability International (SAI –
 ehemals CEPAA). Kodizes und Gütesiegel sollen
 Grundrechte von Arbeitern und Arbeiterinnen
 sowie den Umweltschutz bei der Produktion ga-
 rantieren. Sie sollen zur Transparenz des Produk-
 tionsprozesses beitragen und zum Kauf von
 Produkten motivieren, die unter sozial akzeptab-
 len Bedingungen hergestellt wurden.
 Verhaltenskodizes werden zum so genann-
 ten weichen Völkerrecht (soft law) gezählt. Im
 Unterschied zum bindenden Völkervertrags-
 recht, bringt soft law die Absicht der Beteiligten
 zum Ausdruck, eine Praxis in Übereinstimmung
 mit anerkannten Regeln zu entwickeln. Durch
 die gemeinsame Praxis trägt soft law ein Poten-
 zial in sich, Gewohnheitsrecht und letztlich bin-
 dendes Vertragsrecht zu werden.
 Doch nicht nur das CSR Konzept ist bei zivil-
 gesellschaftlichen Akteuren umstritten. Auch
 freiwillige Instrumente zur Regulierung der glo-
 balen Wirtschaft gelten als unzureichend, um
 angesichts der ökonomischen Macht und des
 wachsenden politischen Einfl usses der Konzerne
 die Steuerung der wirtschaftlichen Globalisie-
 rung an der Forderung nach einer menschlichen
 Entwicklung auszurichten. Dies trifft für Verhal-
 tenskodizes und Zertifi zierungsinstrumente wie
 Gütesiegel gleichermaßen zu.
 Kritisiert wird neben der Unverbindlichkeit
 von Verhaltenskodizes und Gütesiegeln, dass
 solche Instrumente das Trittbrettfahrertum in
 der Privatwirtschaft unterstützen, d. h. dass sich
 nur eine vergleichsweise geringe Zahl von Unter-
 nehmen zu solchen Verfahren bekennt, dass zu
 häufi g eine unabhängige Überwachung fehlt und
 Sanktionen in der Regel nicht vorgesehen sind.
 Die Wirkung von Kodizes wird deshalb gerade
 aufgrund ihrer Freiwilligkeit bestritten, und sie
 gelten als insgesamt zu schwach.
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 Unabhängig von diesen prinzipiellen Vorbehalten
 erfahren die OECD-Leitsätze für multinationale
 Unternehmen in ihrer revidierten Fassung von
 2000 unter der Vielzahl von Verhaltenskodizes
 eine besondere Aufmerksamkeit. Trotz einer
 gewissen Skepsis hoffen NRO, dass die Leitsätze
 zu einem vergleichsweise wirksamen Instrument
 entwickelt werden könnten, um die soziale und
 menschenrechtliche Verantwortung von Unter-
 nehmen zu fördern. Die Leitsätze stellen bisher
 „den einzigen multilateral anerkannten und um-
 fassendsten Kodex dar, den Regierungen unter-
 einander vereinbart haben.“ (Chahoud 2001: 5)
 Wie andere Verhaltenskodizes sind auch die
 OECD-Leitsätze für die Unternehmen freiwillig,
 doch die Regierungen der OECD-Länder haben
 eine Verpfl ichtung übernommen, dass die Leit-
 sätze eingehalten werden. Sie bekennen sich zur
 Förderung und zur Sicherung der institutionellen
 und organisatorischen Durchführung der Leit-
 sätze, die als freiwilliger Verhaltenskodex Regeln
 für das Verhalten der Konzerne bei ihren Ge-
 schäften auch in Ländern des Südens formulie-
 ren.
 Die OECD-Leitsätze sind nicht neu. Bereits
 1975 errichtete die OECD einen Ausschuss für
 internationale Investitionen und multinationale
 Unternehmen (Committee on International In-
 vestment and Multinational Enterprises, CIME).
 Dieser setzt sich aus Beauftragten für Investiti-
 onspolitik der OECD-Mitgliedsländer zusammen
 und untersteht dem OECD Direktorium für Finan-
 zen, Steuern und Unternehmen. Dieses Gremium
 wurde beauftragt, einen Verhaltenskodex für
 multinationale Konzerne zu prüfen.
 1976 wurden die OECD-Leitsätze erstmals
 als Teil der OECD Erklärung über internationale
 Investitionen und multinationale Unternehmen
 angenommen. Seitdem wurden sie fünfmal über-
 arbeitet, nämlich 1979, als die Nationalen Kon-
 taktstellen (NKS) eingerichtet wurden, 1982,
 1984 und 1991, als der Umweltschutz in die
 Leit sätze aufgenommen wurde. Die verschiede-
 nen Revisionen erfolgten immer unter Mitarbeit
 eines beratenden Ausschusses der Wirtschaft
 (Business and Industry Advisory Committee to
 the OECD, BIAC) und eines ebensolchen der Ge-
 werk schaften (Trade Unions Advisory Committee
 to the OECD, TUAC). Die früheren Versionen der
 OECD-Leitsätze gelten als weitgehend wirkungs-
 los und ineffektiv (Oldenziel 2000). Dies zeigt sich
 daran, dass seit 1979 lediglich 30 formale Ein-
 gaben eingereicht wurden, d.h. dass die Kon-
 taktstellen als Beschwerdeinstanzen (s. u.) kaum
 genutzt wurden.
 Die jetzige Revision aus dem Jahr 2000 geht
 wesentlich auf zivilgesellschaftliche Proteste
 gegen das MAI der OECD zurück. MAI war von
 CIME als Harmonisierungsversuch geplant, um
 zahlreiche von der Privatwirtschaft als zu kom-
 plex kritisierte bilaterale Verträge über Investi-
 tionen in den OECD-Ländern zu vereinheitlichen
 und zu vereinfachen. Dabei ging es neben der
 Regulierung auch um die Liberalisierung der
 Investitionen (van der Gaag 2004: 174). Die re-
 vidierten OECD-Leitsätze sollten MAI beigefügt
 werden, um die Kritiker zu beruhigen und eine
 gewisse Balance zu den neuen Rechten für In-
 vestoren, die im MAI verankert werden sollten,
 zu erreichen (Oldenziel 2000: 10). MAI ist ge-
 scheitert, aber die Leitsätze sind in ihrer revi-
 dierten Fassung dennoch erschienen. Die neue
 Version entstand in Kooperation von Regierun-
 gen, Unternehmen, Gewerkschaften und erst-
 mals auch unter Beteiligung von NRO.
 Inhaltlich nehmen die Leitsätze Bezug auf
 internationale Standards, nämlich die Allgemei-
 ne Erklärung der Menschenrechte von 1948, die
 Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien
 und Rechte bei der Arbeit von 1998, die Rio-
 Erklärung von 1992 und die programmatischen
 Vorgaben des Weltsozialgipfels von 1995 (OECD
 4 Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
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 2000: 16). Sie sind in zehn Kapitel unterteilt (vgl.
 Kasten 1) und enthalten Erläuterungen zu ein-
 zelnen Kapiteln sowie Verfahrensbestimmungen.
 Insgesamt ist das Dokument über 50 Seiten lang.
 Der Bezug auf anerkannte Standards, völker-
 rechtliche Verträge oder zumindest soft law,
 verleiht den Leitsätzen neben der Zustimmung
 durch die OECD-Mitgliedsländer und weiteren
 Staaten, die sich zur Durchsetzung der Leitsätze
 bekennen, ein zusätzliches Gewicht.2 Damit wird
 der Rahmen für unternehmerisches Verhalten
 gelegt und präzisiert.
 Die Leitsätze betonen durchgängig die Be-
 deutung von Transparenz in den Unternehmens-
 geschäften, wodurch die soziale Verantwortung
 von Konzernen kontrollierbar werden soll.
 Im Kapitel „Allgemeine Grundsätze“ wird
 gefordert, dass Unternehmen einen Beitrag zum
 lokalen Kapazitätsaufbau durch wirtschaftlichen,
 sozialen und ökologischen Fortschritt und somit
 zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Der eher
 implizite Bezug zu den Menschenrechten erfolgt
 in doppelter Weise: Unternehmen sollen die
 Rechte der von ihrer Tätigkeit betroffenen Per-
 sonen (insbesondere das Recht auf Nichtdiskri-
 minierung) respektieren, und auch die interna-
 tionalen Verpfl ichtungen des Gastlandes beach-
 ten. Auch die Bekämpfung der Korruption (Kap.
 VI) ist ein wichtiger Bestandteil der Leitsätze, um
 den Aufbau staatlicher Institutionen im Gastland
 zu stärken.
 Kapitel IV thematisiert die Beschäftigung
 und die Beziehung zwischen den Sozialpartnern.
 Dabei geht es um die Beachtung wichtiger Sozial-
 standards durch TNK entsprechend der Kernprin-
 zipien der ILO und der Beachtung politischer,
 sozialer und wirtschaftlicher Menschenrechte:
 • Recht auf gewerkschaftliche Organisierung,
 • effektive Abschaffung der Kinderarbeit,
 • Verbot jeglicher Form der Zwangsarbeit,
 • Nichtdiskriminierung,
 • Förderung von Tarifverträgen,
 • Information,
 • Konsultation und Zusammenarbeit,
 • keine Absenkung der im Gastland geltenden
 Standards,
 • Fortbildungsmaßnahmen für einheimische
 Arbeitnehmer.
 Besonders wichtig für die OECD-Leitsätze sind
 die NKS, die in allen OECD-Ländern innerhalb
 eines Ministeriums errichtet wurden (OECD
 2004: 43ff). In einigen Fällen sind die NKS auch
 Ressort übergreifend aufgebaut. Die meisten NKS
 sind unilateral und einige auch tripartistisch, d.h.
 neben einer staatlichen Einrichtung mit Arbeit-
 geberverbänden und Gewerkschaften als den
 traditionellen Partner der OECD, organisiert. Nur
 in Finnland und Chile sind die NKS quadripartis-
 tisch besetzt, d.h. zusätzlich mit direkter Betei-
 ligung der NRO. Die Aufgaben dieser Kontakt-
 stellen sind vielfältig. Unter anderem sind sie bei
 Verstößen gegen die Leitsätze die zuständige
 Beschwerdeinstanz (vgl. Kasten 2).
 BIAC, TUAC, Mitgliedsregierungen, aber
 auch „andere interessierte Parteien“ (explizit
 NRO) können sich wegen des Verhaltens eines
 Unternehmens oder auch mit Fragen bezüglich
 der Leitsätze an die jeweilige NKS wenden, die
 versuchen soll, das vorgetragene Problem zu
 lösen. Zunächst prüft die NKS die Zulässigkeit
 einer Beschwerde. Hierbei geht es insbesondere
 um die Frage, ob eine Beschwerde in Bezug zur
 Investitionstätigkeit eines Unternehmens steht
 (so genannter investment nexus), weil sie ansons-
 ten zurückgewiesen werden kann. Gelingt keine
 Verständigung zwischen den Konfl iktparteien
 wird CIME eingeschaltet, wobei der Ausschuss
 aber lediglich allgemeine Aussagen darüber
 macht, wie die Leitsätze interpretiert werden
 sollen, ohne ein Unternehmen beim Namen zu
 nennen. Kritiker sehen darin eine der Haupt-
 schwächen des existierenden Beschwerdeme-
 chanismus (Oldenziel 2000: 8).
 2 Diese so genannten adhering countries sind derzeit Argentinien, Brasilien, Chile, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien und Israel.
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 Teil 1 Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 Einführung
 I. Begriffe und Grundsätze – U. a. Maßstäbe für gute Praktiken im Einklang mit dem geltenden Recht; Defi nition der Grundprinzipien; allgemeine Orientierung; spezifi sche Empfehlungen an Unternehmen.
 II. Allgemeine Grundsätze – Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung; – Achtung der Menschenrechte; – Förderung des lokalen Kapazitätsaufbaus und des Humankapitals; – Unterstützung von Corporate Governance Grundsätzen; – Geschäftspartner, einschließlich Zulieferfi rmen und Unterauftragnehmer, zur Anwendung der Leitsätze ermutigen.
 III. Offenlegung von Informationen – U. a. hohe Qualitätsstandards der Unternehmen bezüglich Offenlegung; Rechnungslegung; Buchprüfung und Informationen nicht fi nanzieller Art (Umwelt- und Sozialinformationen).
 IV. Beschäftigung und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern – U. a. Beachtung der ILO Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit; Beachtung der Dreigliedrigen Grundsatzerklärung über Multinationale Unternehmen und Sozialpolitik.
 V. Umwelt – U. a. Errichtung von Umweltmanagementsystemen zur Sammlung und Evaluierung von Informationen sowie zur Beobachtung und Kontrolle bereichsspezifi scher Ziele.
 VI. Bekämpfung der Korruption – U. a. Achtung der OECD Anti-Korruptions-Konvention.
 VII. Verbraucherinteressen – Anerkennung der UN-Richtlinien zum Verbraucherschutz sowie der OECD-Leitsätze für Verbraucherschutz im Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr; – Schutz der Privatsphäre; Beschwerdeverfahren für Verbraucher; präzise Produktinformationen.
 VIII. Wissenschaft und Technologie – Einklang mit der Wissenschafts- und Technologiepolitik des Gastlandes; – Unterstützung von Technologietransfers; – Langfristig entwicklungsförderliche Vergabe von Lizenzen.
 IX. Wettbewerb – Ausübung der Geschäftstätigkeit der Unternehmen im Rahmen geltender Gesetze; – Regulierungen nach den Regeln des Wettbewerbs.
 X. Besteuerung – Einhaltung der Steuergesetze und -vorschriften aller Länder, in denen sie tätig sind.
 Teil 2 Umsetzungsverfahren der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 OECD-Ratsbeschluss Verfahrenstechnische Anleitungen
 Teil 3 Erläuterungen
 Erläuterungen zu den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen Erläuterungen zu den Umsetzungsverfahren der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 Kasten 1: Aufbau der OECD-Leitsätze (revidierte Version 2000)
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 • Informationen über Leitlinien verbreiten,
 • Kontakt zu Wirtschaft, Arbeitnehmerorganisationen und anderen interessierten Parteien3 aufnehmen,
 • Anfragen beantworten,
 • Problemfälle bearbeiten und zur Lösung beitragen,
 • jährlicher Erfahrungsaustausch und Bericht an CIME.
 Kasten 2: Aufgaben der Nationalen Kontaktstellen der OECD-Leitsätze
 3 Der Begriff „interessierte Parteien“ geht auf die Aarhus-Konvention „Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffent lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“ zurück. Mit dieser Formulierung können auch nicht unmittelbar Betroffene, beispielsweise NRO, in konkreten Fällen aktiv werden.
 Die deutsche NKS ist beim Bundesministeri-
 um für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) angesiedelt.
 Ihr ist ein Arbeitskreis angegliedert, dem neben
 Vertretern und Vertreterinnen verschiedener
 Mi nisterien, der Privatwirtschaft und der Gewerk-
 schaften auch NRO angehören. Dieser Arbeits-
 kreis tritt meist zweimal im Jahr zusammen; er
 soll die Arbeit der NKS begleiten und berät u. a.
 über eingegangene Fälle.
 Im Prinzip stellen die Leitsätze durch die
 Einbindung der Staaten ein wichtiges Instrument
 zur Durchsetzung internationaler Standards dar.
 Dennoch besteht die Gefahr der Ineffi zienz. Da-
 mit sich die NKS nicht (wie seit ihrer Errichtung
 1979) als ‚lahme Enten‘ erweisen, ist vor allem
 zivilgesellschaftlicher Druck erforderlich. Die
 kontinuierliche und untereinander abgestimmte
 Mitarbeit von NRO bietet eine Chance, die Leit-
 sätze zu konkretisieren und zu stärken. Dazu
 wurde 2003 das transnationale Netzwerk OECD
 Watch gegründet, das die Arbeit der NRO koor-
 dinieren und zur Vernetzung auch mit NRO in
 Ländern des Südens beitragen will. Zusätzlich
 geht es darum, NRO bei der Eingabe von Be-
 schwerdefällen zu unterstützen.
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 Letzteres ist auch ein Anliegen der vorliegenden
 Studie, die – wie bereits eingangs erwähnt – dazu
 beitragen will, dass die Leitsätze durch zivilge-
 sellschaftliche Akteure in Deutschland intensiver
 genutzt werden. Die Untersuchung basiert auf
 der telefonischen Befragung deutscher zivilge-
 sellschaftlicher Organisationen, die in der zwei-
 ten Hälfte des Jahres 2003 durchgeführt wurde.
 Im Folgenden soll zunächst die Untersuchungs-
 methode erläutert werden. Dazu zählen die
 Auswahl der Interviewpartner und -partnerin-
 nen, die Konzeption des Fragebogens, die Durch-
 führung der Interviews und die Auswertung.
 5.1 Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen
 Befragt wurden Vertreter und Vertreterinnen
 zivilgesellschaftlicher Organisationen, deren Ar-
 beit eine Nähe zu den OECD-Leitsätzen für multi-
 nationale Unternehmen vermuten lässt. Darun-
 ter fallen NRO, die in den Politikfeldern Entwick-
 lungspolitik, Umwelt und Menschenrechte aktiv
 sind. Sie gehören meist den entsprechenden
 NRO-Netzwerken an, nämlich dem Verband Ent-
 wicklungspolitik deutscher Nichtregierungsor-
 ganisationen (VENRO), dem Forum Umwelt und
 Entwicklung (FUE) und dem Forum Menschen-
 rechte (FMR). Inhaltlich decken diese Netzwerke
 wesentliche Themenfelder der OECD-Leitsätze
 für multinationale Unternehmen ab. Für die
 Mitgliedsorganisationen dieser Netzwerke sollten
 die Leitsätze also eine Bedeutung haben. Zusätz-
 lich wurden weitere Organisationen in die Be-
 fragung einbezogen, weil sie bei Sitzungen des
 deutschen Netzwerks für die OECD-Leitsätze, das
 von Germanwatch koordiniert wird, anwesend
 waren oder weil eine Befragung dieser Organisa-
 tionen von anderen Interviewpartnern bzw. -part-nerinnen empfohlen wurde.
 Neben den NRO wurden auch die politischen
 Stiftungen und die Gewerkschaften in die Befra-
 gung einbezogen. Vertreter und Vertreterinnen
 der folgenden Stiftungen wurden interviewt:
 Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-
 Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Heinrich-Böll-
 Stiftung und Rosa-Luxemburg-Stiftung. Bei den
 Gewerkschaften waren der Deutsche Gewerk-
 schaftsbund, Ver.di, die IG Bau, die IG Metall und
 die IG Bergbau, Chemie, Energie die Ansprech-
 partner. Insgesamt bildeten 205 Adressen ver-
 schiedener zivilgesellschaftlicher Akteure die
 Grund lage der Erhebung. Bei 150 kam es zu ei-
 nem Interview. 55 Akteure konnten aus unter-
 schiedlichen Gründen nicht erreicht werden bzw.
 lehnten ein Gespräch ab oder fühlten sich von
 der Fragestellung nicht angesprochen.
 5.2 Erstellung des Fragebogens
 Ziel der Befragung war es weniger, den Kennt-
 nisstand über die Leitsätze zu ermitteln als viel-
 mehr herauszufi nden, wie die befragten zivilge-
 sellschaftlichen Akteure mit den OECD-Leitsätzen
 arbeiten und möglicherweise die Einreichung
 eines Falles bei einer NKS planen. Es wurde also
 von der Kenntnis der Leitsätze durch die Befrag-
 ten ausgegangen. Die Interviewpartner und -part-
 nerinnen wurden somit als Experten verstanden,
 deren Wissen und Intentionen am besten mit
 einem offenen Fragebogen abgefragt werden
 konnte. Dazu wurde ein Leitfaden für so genann-
 te Experteninterviews entwickelt, wobei sowohl
 die Leitsätze selbst als auch die Ausgangsfragen
 dieser Untersuchung den Rahmen bildeten. Die-
 ser Leitfaden-Fragebogen bildete das Grundge-
 rüst für die Gespräche.
 Mit Hilfe dieses Fragebogens sollten quanti-
 tative Daten, z.B. über das grundsätzliche Wissen
 über die Leitsätze, erfasst werden. Zudem sollten
 5 Methode
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 im qualitativen Gespräch z. T. komplexe und
 weitreichende Bewertungen der Leitsätze erfragt
 werden. Inhaltlich wurde den Ansprechpartnern
 und -partnerinnen mit diesem Leitfaden-Frage-
 bogen, der im Anhang 2 dokumentiert ist, Platz
 eingeräumt, um die eigene Meinunge über die
 Leitsätze möglichst frei und umfassend formu-
 lieren zu können.
 5.3 Befragung und Auswertung
 Zunächst wurden die potenziellen Interviewpart-
 ner und -partnerinnen angeschrieben, um ihnen
 Inhalte und Ziele der Untersuchung zu erläutern
 und sie auf die Befragung vorzubereiten (vgl.
 Anhang 1). Häufi g wurden vorab Termine für die
 Interviews vereinbart.
 Die Befragung selbst erfolgte in Form von
 Telefoninterviews, die in der Regel zehn bis fünf-
 zehn Minuten dauerten. Der eingesetzte Frage-
 bogen war bei den drei Gruppen von Interview-
 partnern und -partnerinnen der Gleiche. Die In-
 ter views wurden mit Zustimmung der Befragten
 per Tonband aufgezeichnet, und die verschiede-
 nen Antworten wurden anschließend zusam-
 menfassend transkribiert.
 Die Auswertung der Interviews orientierte
 sich am Fragebogen, der als Kategorienschema
 für die zusammenfassende Inhaltsanalyse dien-
 te.
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 Entgegen der Annahme, dass die OECD-Leitsät-
 ze für multinationale Unternehmen unter den
 einschlägigen NRO zumindest bekannt sind,
 kannte nur ein kleiner Kreis von NRO dieses
 Instrument, und nur wenige arbeiten mit ihnen.
 Dieser Spezialistenkreis ist bereits mehr oder
 weniger im deutschen Netzwerk OECD-Leitsätze
 aktiv. Um aber die Mehrzahl der zivilgesellschaft-
 lichen Akteure ansprechen zu können, musste
 deshalb die Ausgangsfrage nach der Arbeit mit
 den Leitsätzen abgewandelt werden. Zunächst
 wurden deshalb nach dem Kenntnisstand über
 die OECD-Leitsätze und deren Bewertung in den
 Vordergrund gerückt, um darauf aufbauend zu
 erfahren, ob eine Arbeit mit diesem Instrument
 erwogen wird.
 6.1 Kenntnisse über die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 Unter den 150 befragten Organisationen kannten
 59 die Leitsätze. Unter diesen wiederum stach
 besagte „Expertengruppe“ hervor, die die Leit-
 sätze kennt und z. T. bereits mit ihnen arbeitet
 (vgl. Tabelle 1). Diese 31 Vertreter und Vertrete-
 rinnen zivilgesellschaftlicher Organisationen
 konnten eine eigene und explizite Einschätzung
 der Leitsätze formulieren. Eine weitere Gruppe
 von 28 Befragten kannte zwar die Leitsätze,
 wollte oder konnte aber keine eigene Einschät-
 zung zu diesem Instrument abgeben und hat
 auch selbst noch nicht mit den Leitsätzen gear-
 beitet. Sie äußerten aber ein Interesse, sich ein-
 gehender mit ihnen auseinander zu setzen.
 6 Kernergebnisse der Befragung von NRO und Stiftungen
 4 Als „Sonstige“ werden Befragte erfasst, die nicht in den drei NRO-Netzwerken aufgeführt sind.5 Da sich einige NRO in mehr als einem Netzwerk engagieren, ist die zusammengefasste Zahl der verschiedenen Netzwerkteilnehmer
 höher als die Anzahl der befragten NRO.
 VENRO FUE FMR Sonstige4 Gesamt5
 Kenntnis der Leitsätze 11 10 6 6 33mit eigener Bewertung (31)
 Kenntnis der Leitsätze 13 5 10 3 31– ohne Bewertung – (28)
 Allgemeines 29 10 9 3 51Interesse an den LS (47)
 Insgesamt (106) 53 25 25 12 115
 Tabelle 1: Kenntnis und Interesse differenziert nach Netzwerkzugehörigkeit
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 Letzteres gilt auch für eine vergleichsweise
 große Gruppe von 47 NRO, deren Vertreter oder
 Vertreterinnen zwar vor der Befragung noch nie
 von den Leitsätzen gehört hatten, aber großes
 Interesse an diesem Instrument zeigten. Hier
 konnte die Befragung einen mobilisierenden
 Effekt erzielen, der zukünftig durch weitere In-
 formationen vertieft werden sollte.
 Schließlich hatte eine weitere Gruppe von
 immerhin 44 der befragten 150 NRO noch nie
 von den Leitsätzen gehört und zeigten auch kein
 Interesse bzw. sahen keine Notwendigkeit, sich
 für ihre konkrete Arbeit eingehender mit den
 Leitsätzen auseinander zu setzen. Diese Gruppe
 ist nicht in Tabelle 1 abgebildet.
 Ganz anders war der Kenntnisstand bei den
 fünf Gewerkschaften, bei denen alle Gesprächs-
 partner und -partnerinnen bestens über die
 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 informiert waren.
 Man könnte nun davon ausgehen, dass der
 geringe Kenntnisstand über die Leitsätze davon
 abhängig ist, ob die zivilgesellschaftlichen Organi-
 sationen bei ihrer Arbeit enge Kontakte mit Län-
 dern des Südens pfl egen. Die Tabelle 2 verdeut-
 licht jedoch, dass die meisten der befragten NRO
 und Stiftungen über Südkontakte verfügen.
 Tabelle 2 teilt die befragten NRO nach ihren
 Kontakten mit Ländern des Südens ein und zeigt,
 welchen jeweiligen Netzwerken bzw. Interessen-
 gebieten sie angehören. Die Art der Kontakte der
 NRO in Länder des Südens variiert. Am häufi gs-
 ten werden unterschiedliche Projekte in diesen
 Ländern durchgeführt, es werden aber auch
 Projekte vor Ort fi nanziert. Parallel dazu agieren
 viele NRO durch Aufklärungsarbeit und politische
 Bildung im Zusammenhang mit direkten Kam-
 pagnen und Lobbyarbeit. Zur Stärkung der Zi-
 vilgesellschaft hat seit einiger Zeit auch eine rege
 Vernetzung, inklusive Informationsaustausch,
 unter NRO des Nordens und des Südens begon-
 nen. Sehr häufi g sind auch Patenschaften deut-
 scher NRO mit Einzelpersonen und Organisati-
 onen vertreten. Aus der Tabelle wird deutlich,
 dass die meisten der befragten NRO in irgendei-
 ner Art und Weise Kontakte in Länder des Südens
 pfl egen.
 Die wenigen NRO, die gar keinen Kontakt
 in Länder des Südens haben, beschäftigen sich
 meistens mit ausnahmslos nationalen (deut-
 schen) Belangen oder sind Dachorganisationen.
 Von diesen vierzehn befragten Organisationen
 ohne Kontakte hatten nur zwei Kenntnisse von
 den Leitsätzen. Es bleibt also noch ein großer
 Teil von Organisationen mit Kontakten in Länder
 des Südens, die bisher nichts von den Leitsätzen
 gehört haben und die z. T. auch keine Relevanz
 dieses Instruments für ihre Arbeit erkennen
 können.
 6.2 Vorteile der OECD-Leitsätze aus der Sicht von NRO
 Die Organisationen, die zu den OECD-Leitsätzen
 für multinationale Unternehmen eine Meinung
 abgaben, sahen sowohl Vor- als auch Nachteile
 in dem Instrument. Dabei gliedern sich die an-
 geführten Vorteile in unterschiedliche themati-
 VENRO FUE FMR Sonstige Gesamt
 NRO mit Kontakten 77 34 28 13 152in Ländern des Südens (136)
 NRO ohne Kontakte 3 6 5 – 14in Ländern des Südens (14)
 Insgesamt (150) 80 40 33 13 166
 Tabelle 2: Südkontakte der befragten Organisationen
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 sche Blöcke. Zunächst wird auf die Inhalte und
 Einsatzmöglichkeiten eingegangen. Dann folgen
 Aussagen zur Verantwortung der Regierungen
 und zur grundsätzlichen Existenz einer Beschwer-
 demöglichkeit. Die möglichen positiven Auswir-
 kungen auf das Verhalten von Unternehmen
 werden diskutiert, und abschließend geht es um
 weitere allgemeine Vorteile.
 Als äußerst positiv wird der breite An-
 spruch, den die Leitsätze formulieren, hervorge-
 hoben. Mit Kapiteln zu den Themen Sozial-,
 Um welt-, und Menschenrechtsstandards, Kor-
 ruption und Verbraucherrechte werde das Spek-
 trum der Problemfelder, die im Zusammenhang
 mit den Aktivitäten multinationaler Unterneh-
 men in Ländern des Südens auftreten, weitge-
 hend abgedeckt. Zudem geschehe dies durch die
 umfassenden Erläuterungen, die zu den Leitsät-
 zen gehören und die im Vergleich zu vielen an-
 deren Verhaltenskodizes und Selbstverpfl ich-
 tungen, konkreter seien. Weiterhin wurde die
 Auffassung vertreten, dass gerade die Aufl istung
 der vielfältigen Themen indirekt auch die Not-
 wendigkeit der Regulierung einer globalisierten
 Wirtschaft anerkenne. Die Unterzeichnerstaaten
 der OECD-Leitsätze brächten ihre Überzeugung
 zum Ausdruck, dass es einer gewissen Regle-
 mentierung bedarf, um negativen Entwicklungen
 in den bereits genannten Problemfeldern entge-
 genzuwirken oder gänzlich einzudämmen. Mit
 den Leitsätzen würden Verhaltensnormen the-
 matisiert und dadurch aufgewertet.
 Neben der großen thematischen Bandbreite
 wird auch die geographische Reichweite der
 Leitsätze, nämlich ihre Geltung in Ländern des
 Südens, als positiv hervorgehoben. Da die über-
 wiegende Mehrheit der multinationalen Konzerne
 ihren Hauptsitz in einem der OECD-Länder habe,
 fi elen deren Aktivitäten automatisch unter die in
 den Leitsätzen formulierten Vorschriften. Durch
 ihren breiten Anspruch und die Fokussierung
 auf die Unternehmen aus den OECD-Ländern,
 die ja – wie eingangs beschrieben – die Weltwirt-
 schaft maßgeblich prägen, seien die Leitsätze
 weltweit anwendbar.
 Als eine Stärke der Leitsätze, besonders
 auch im Vergleich mit anderen Verhaltenskodizes
 für die Privatwirtschaft, wird vor allem die Tat-
 sache genannt, dass sie von allen wichtigen In-
 dustrienationen anerkannt sind. Dadurch seien
 die Regierungen in die Verantwortung eingebun-
 den und hätten sich verpfl ichtet, für die Einhal-
 tung der Leitsätze Sorge zu tragen. Das Instru-
 ment erlangte auf diese Weise eine gewisse Ver-
 bindlichkeit, die über die von betrieblichen Ver-
 einbarungen hinausgehe. Zwar stelle auch dieser
 Verhaltenskodex keine Verpflichtung für die
 einzelnen Unternehmen dar. Durch die Verpfl ich-
 tung der Staaten, für die Durchsetzung der Leit-
 sätze Maßnahmen zu ergreifen, könne jedoch im
 Prinzip stärkerer Druck auf die jeweiligen Unter-
 nehmen ausgeübt werden, als dies sonst bei
 freiwilligen Verhaltenskodizes der Fall sei. Mit
 der Betonung der Verantwortung der Staaten in
 Kombination mit einer wachsenden Unterneh-
 mensverantwortung setzen – aus der Sicht vieler
 Befragter – die Leitsätze an der richtigen Stelle
 an. Als wichtigster Schritt zu deren Durchsetzung
 wird die Einrichtung der NKS angesehen.
 Die Möglichkeit der Einreichung und Durch-
 führung einer geregelten Beschwerde, verleihe
 den Leitsätzen ein bisher einmaliges Druckmittel.
 Zwar mangele es auch hier an effektiven Sank-
 tionsmechanismen. Durch die formelle Einlei-
 tung eines Beschwerdeverfahrens steige jedoch
 die Wahrscheinlichkeit für eine Lösung eines
 konkreten Problemfalls, weil neben dem öffent-
 lichen Druck auf ein Unternehmen nun auch
 offi zielle, staatliche Nachfragen bestünden. Letz-
 teres verleihe den Beschwerden ein zusätzliches
 Gewicht, denn Unternehmen fühlten sich bei
 staatlichen Anfragen eher zur Reaktion veran-
 lasst, als dies bei bloßer zivilgesellschaftlicher
 Kritik der Fall sei. Es wurde jedoch betont, dass
 in der Regel beides – Druck von außen und staat-
 liche Kontrolle – erforderlich sei, um Unterneh-
 men zu einem an anerkannten Standards orien-
 tierten Verhalten zu veranlassen.
 Ein weiterer Vorteil der Leitsätze wurde da-
 rin gesehen, dass sie eine Orientierung für Un-
 ternehmen darstellen und zur Bildung eines
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 Bewusstseins für Sozial-, Umwelt- und Men-
 schenrechtsbelange innerhalb der Unternehmen
 beitragen könnten. Die Leitsätze könnten für
 branchenbezogene und betriebsinterne Verhal-
 tenskodizes als Vorbild dienen und dadurch
 wie derum selbst aufgewertet werden. Unterneh-
 men, die sich an die Leitsätze halten, könnten
 eine Art Vorreiterfunktion einnehmen und eine
 positive Entwicklung anstoßen. Dies könnte sich
 für die Unternehmen auszahlen, weil sie ihre
 Zu stimmung zu den Leitsätzen und ein entspre-
 chendes Verhalten in der Realität für Vermark-
 tungsstrategien einsetzen könnten. Auf diese
 Weise blieben die Leitsätze und die damit ver-
 bundenen Probleme in der öffentlichen Diskus-
 sion.
 Neben der internationalen Ebene der OECD
 existierten auf der nationalen Ebene mit den
 Kontaktstellen Foren, in denen neben den Regie-
 rungen, der Wirtschaft und den Gewerkschaften
 auch Akteure der Zivilgesellschaft über Verstöße
 gegen international anerkannte Standards bera-
 ten. Zumindest vom Ansatz her könne hier ein
 Multistakeholder-Dialog entstehen.
 Als insgesamt positiv wird zudem vermerkt,
 dass die Leitsätze einen sinnvollen ersten Schritt
 darstellen, um Missstände aufzuzeigen. Da eine
 gewisse Publizität und Transparenz hergestellt
 werde, könne sowohl auf die Privatwirtschaft,
 als auch auf die Regierungen öffentlicher Druck
 ausgeübt werden. Neben der Tatsache, dass die
 Leitsätze vergleichsweise einfach und übersicht-
 lich sind, und einen konkreten Verfahrens- und
 Beschwerdeweg kennen, wird ein weiterer Vor-
 teil darin gesehen, dass sie relativ kostengünstig
 zu nutzen sind. Die benötigten Ressourcen zur
 Einreichung einer Beschwerde hielten sich in
 Grenzen. Theoretisch könne selbst eine einzige
 Privatperson ein Verstoß gegen die Leitsätze bei
 einer Kontaktstelle melden.
 Als weiterer wesentlicher Vorteil wird im-
 mer wieder hervorgehoben, dass die Leitsätze
 derzeit eines der wenigen wirklich anwendbaren
 und umfassenden Instrumente darstellen, um
 gegen das Fehlverhalten von TNK vorzugehen.
 6.3 Nachteile der Leitsätze aus der Sicht von NRO
 Den Vorteilen stehen jedoch – aus Sicht der be-
 fragten zivilgesellschaftlichen Akteure – mindes-
 tens ebenso viele Nachteile der OECD-Leitsätze
 für multinationale Unternehmen gegenüber.
 Insgesamt ergibt sich daraus eine eher skeptische
 Sicht auf die Leitsätze. Die genannten Nachteile
 gliedern sich in drei Blöcke. Ein Kritikpunkt rich-
 tet sich auf die Inhalte der Leitsätze. Hier kommt
 eine widersprüchliche Einschätzung der Leitsät-
 ze durch zivilgesellschaftliche Akteure zum Aus-
 druck: Während einige deren Bandbreite loben,
 stufen andere genau diese Bandbreite als unzu-
 reichend ein. Übereinstimmung herrscht unter
 den NRO aber darin, dass der hauptsächliche
 Nachteil der Leitsätze in ihrer Freiwilligkeit liegt.
 Des Weiteren gilt die Kritik der schlechten Infor-
 mationspolitik von OECD und NKS sowie der oft
 problematischen Zusammenarbeit zwischen
 Kontaktstellen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
 ren. Hier werden die unzureichenden Einfl uss-
 möglichkeiten der NRO auf die Leitsätze als
 deut licher Nachteil bewertet. Auch die unzurei-
 chende Informationspolitik bei Beschwerdefällen
 und in Bezug auf die Leitsätze im Allgemeinen
 bildet einen Negativpunkt. Letztlich richtet sich
 eine grundsätzliche Kritik auf die nahezu völlige
 Ausgrenzung von Ländern des Südens an den
 Verfahren der Mitbestimmung und Defi nition der
 Leitsätze.
 Inhaltlich werden die Leitsätze häufi g als
 unzureichend, unklar und vage bezeichnet. So
 wird bemängelt, dass sie einerseits nicht alle
 Bereiche abdecken und andererseits nicht adä-
 quat die heutigen Probleme der wirtschaftlichen
 Globalisierung widerspiegeln, was sich unter
 anderem darin zeige, dass Handel und Investi-
 tionen als zu wenig sich wechselseitig bedingend
 und ergänzend verstanden würden. Als beson-
 ders problematisch wird von einigen eingestuft,
 dass CIME mit dem so genannten investment
 nexus Formulierungen in den Leitsätzen, die die
 Verantwortung für die Zulieferketten betonen,
 außer Kraft setzt und so die Geltung der Leitsät-
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 ze eingeschränkt werde. Eine Trennung von
 Handel und Investitionen ist aus der Sicht vieler
 Befragter häufi g nicht sinnvoll, wie am Beispiel
 langfristiger Handelsbeziehungen und der Zulie-
 ferproblematik zum Ausdruck komme. Das Pro-
 blem der Handelsbeziehungen müsse in den
 Leit sätzen breiter aufgenommen und weiter aus-
 gearbeitet werden. Gerade bei unüberschauba-
 ren und unkontrollierten Zulieferketten würden
 sich viele Unternehmen nicht angesprochen füh-
 len, wenn es um die wirksame Kontrolle und
 Umsetzung der Leitsätze geht. Dieses Problem
 werde noch dadurch verstärkt, dass die Leitsät-
 ze in einzelnen Bereichen nur vage formuliert,
 zu unkonkret und (auch sprachlich) allgemein
 gehalten seien.
 Des Weiteren kritisieren viele Befragte die
 vielfältigen Interpretations- und Auswahlmög-
 lichkeiten der Leitsätze. Hier wird die Investiti-
 ons- und Handelsproblematik unter Punkt Zehn
 der allgemeinen Grundsätze für die Unterneh-
 men angeführt, wo es heißt, dass Unternehmen
 „ihre Geschäftspartner, einschließlich Zuliefer-
 erfi rmen und Unterauftragnehmer, wo praktika-
 bel, zur Anwendung von Grundsätzen der Unter-
 nehmensführung ermutigen, die im Einklang mit
 den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-
 nehmen stehen.“ Insgesamt seien bereits die
 Be griffe praktikabel und ermutigen nicht einmal
 ansatzweise dazu geeignet, die Unternehmen zu
 veranlassen, sich mit dem Problem der Zuliefer-
 betriebe zu beschäftigen.
 Die Ausführungen zu den Menschenrechten
 werden ebenfalls als sehr allgemein eingestuft,
 sie erstreckten sich praktisch nur auf den zwei-
 ten allgemeinen Grundsatz. In diesem werden
 die Unternehmen angehalten, „die Menschen-
 rechte der von ihrer Tätigkeit betroffenen Per-
 sonen zu respektieren …“.
 Eine grundsätzliche Kritik an den Leitsätzen
 gilt der Unverbindlichkeit bzw. den fehlenden
 Sanktionsmöglichkeiten. Ein Großteil der befrag-
 ten NRO bemängelt vor allem die weitreichenden
 Interpretationsmöglichkeiten hinsichtlich der
 Freiwilligkeit und Verbindlichkeit. So könnte im
 schlimmsten Fall ein deutlicher Verstoß gegen
 die Richtlinien völlig ungeahndet bleiben. Auch
 könne ein Beschwerdeverfahren nur dann funk-
 tio nieren, wenn beide Parteien, Unternehmen
 und Beschwerdeführer, zusammenarbeiten. Die
 Leitsätze gelten deshalb, trotz verschiedener
 Vorteile, als ein weiches Instrument.
 Für einige NRO ist dies auch der Grund,
 völlig auf die Arbeit mit den Leitsätzen zu verzich-
 ten. Im Rahmen der OECD-Leitsätze beschränke
 sich eine effektive Sanktionierung auf eine jähr-
 lich veröffentlichte Broschüre der OECD über die
 Verstöße gegen die Leitsätze von Unternehmen.
 In diesem Dokument würden die betroffenen
 Unternehmen jedoch nicht namentlich genannt.
 Da aber gerade der drohende Imageverlust in
 Folge einer Beschwerde gegen Unternehmen
 eines der wirksamsten Druckmittel darstelle,
 tendiere der Druck, der allein im Rahmen eines
 Beschwerdeverfahrens durch die OECD-Leitsät-
 ze ausgeübt werden könne aufgrund der fehlen-
 den Transparenz und der geforderten Vertrau-
 lichkeit gegen Null.
 In Bezug auf die praktische Arbeit mit den
 Leitsätzen beklagen die meisten NRO, dass die
 Auslegung der Leitsätze häufi g bei den NKS und
 der OECD verbleibe, die versuchten, die Defi ni-
 tionshoheit über die Inhalte und Auslegung der
 Leitsätze zu bewahren. Die unzureichende Ein-
 fl ussmöglichkeit von NRO innerhalb der NKS ist
 daher auch ein weiterer häufi g genannter Nach-
 teil der Leitsätze. Die Umsetzung der Leitsätze
 sei dadurch nur schwer zu beeinfl ussen. Die
 fehlende Mitwirkungsmöglichkeit schränke die
 Bedeutung der Leitsätze für deutsche zivilgesell-
 schaftliche Akteure deutlich ein. In diesem Zu-
 sammenhang wird erneut auf das Problem der
 fehlenden Transparenz verwiesen. NRO führen
 zusätzlich die geforderte Vertraulichkeit bei Be-
 schwerdefällen als Hindernisgrund an, um mit
 den Leitsätzen sinnvoll arbeiten zu können.
 Auch die Informationspolitik der OECD und
 der Kontaktstelle wird als unzureichend gerügt.
 Viele zivilgesellschaftliche Akteure vertreten die
 Auffassung, dass eine umfassende und regelmä-
 ßige Information von Seiten der deutschen NKS
 nicht stattfi nde. Wenn diese – wie in den Leitsät-
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 zen niedergelegt – zur Umsetzung und Wirksam-
 keit der Leitsätze beitragen soll, dies aber in der
 Praxis nicht geschehe, dann stellt sich für einige
 NRO die Frage nach der Wirksamkeit des Instru-
 ments. Besonders kritisiert werden die Trägheit
 der Arbeit der deutschen NKS, die schwerfällige
 Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen
 Akteuren und die Informationspolitik der deut-
 schen NKS bei Beschwerdeverfahren. Letztere
 werden von einigen NRO als undeutlich und zu
 bürokratisch beschrieben.
 Ein sehr grundsätzliches Problem wird in
 der Ausgrenzung von Ländern des Südens an
 der Ausgestaltung, Mitarbeit und Umsetzung der
 Leitsätze gesehen. Die explizite Ausweitung der
 Geltung dieses Instruments auf Geschäftsaktivi-
 täten in Ländern des Südens, hätte deren Ein-
 beziehung erforderlich gemacht. Die Übernahme
 der Leitsätze durch Regierungen des Südens
 sollte ein wichtiges Ziel bei der Durchsetzung
 darstellen. Es wird fast schon als klassisches
 Entwicklungsproblem angesehen, dass über die
 Leitsätze im Norden diskutiert wird, während
 sie im Süden angewandt werden sollen.
 6.4 Bewertung der Nationalen Kontaktstellen durch die NRO
 Die Beurteilung der Arbeit der NKS basiert vor
 allem auf zwei Aussagen: Zum einen tritt eine
 zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägte Un-
 zufriedenheit mit dem Aufbau und dem Vorgehen
 der NKS deutlich hervor. Zum anderen meint ein
 Großteil der Befragten, dennoch einen positiven
 Aufwärtstrend zu erkennen. Trotzdem wird die
 Notwendigkeit der weiteren Verbesserung der
 Arbeit der deutschen NKS betont, um die unter-
 schiedlichen Kritikpunkte an den Leitsätzen
 aufzunehmen und möglicherweise zu beheben.
 Für einen Großteil der Befragten gelten die
 NKS als zu schwache Einrichtungen, um die an
 sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Aus
 ihrer Sicht sind sie mehr oder weniger abhängig
 vom politischen Willen der Regierungen. Des
 Weiteren wird eine gewisse Willkür befürchtet:
 die Arbeit der NKS könnte zu sehr vom Tagesge-
 schäft, vom guten Willen der Beamten oder von
 der Einfl ussnahme der Privatwirtschaft abhängig
 sein. Viele der befragten zivilgesellschaftlichen
 Akteure befürchten zudem, dass die Ansiedlung
 der NKS beim Bundesministerium für Wirtschaft
 und Arbeit dazu führt, dass diese zu sehr auf der
 Seite der Wirtschaft steht und in Konfl iktfällen
 einseitig deren Interessen vertreten würde.
 Aus diesen Bedenken resultiert die Forderun-
 gen vieler Organisationen nach einer unabhän-
 gigen NKS mit einer viergliedrigen Organisations-
 struktur und Entscheidungsgewalt. Dies würde
 bedeuten, dass sowohl staatliche, privatwirt-
 schaftliche und gewerkschaftliche als auch NRO-
 Vertreter gleichberechtigt vertreten sind.
 Kritik richtet sich auch auf das als unzurei-
 chend empfundene Engagement der deutschen
 NKS. Bemängelt wird dabei, dass sie oftmals zu
 langsam arbeite. Bisher scheine das Interesse
 seitens der NKS zu fehlen, selbst aktiv zu werden,
 und zum Beispiel NRO mit Informationen zu den
 Leitsätzen zu versorgen. Besonders zu Beginn
 ih rer Arbeit wurde der deutschen NKS eine Ver-
 schleppung der eingereichten Fälle vorgeworfen.
 Bei vielen Akteuren entstand der Eindruck, diese
 sei eher Gegner von Beschwerdefällen anstatt
 wie vorgesehen, Vermittlerin zwischen Beschwer-
 de führern und Unternehmen zu sein. Aus der
 Sicht einiger zivilgesellschaftlicher Akteure ist
 die Arbeit der deutschen NKS bisher eher inef-
 fektiv. Die Arbeit sollte mehr beinhalten als die
 bloße Vermittlung bei Beschwerdefällen. Allge-
 mein unternehme sie zu wenig zur Weiterver-
 breitung und zur Einhaltung der Leitsätze.
 Auch die mangelhafte Transparenz der
 Arbeit der NKS wird kritisiert. Einerseits werde
 in den Leitsätzen Transparenz gefordert, ande-
 rerseits gehe es auch um Vertraulichkeit. Klare
 Vorgaben für die Ausstattung von Transparenz
 in der Praxis fehlten. Auch sei nicht klar, wie
 genau Entscheidungen innerhalb der NKS gefällt
 werden. Unklar bleibe darüber hinaus der zeit-
 liche Rahmen, in dem Fälle, die zur Beschwerde
 eingereicht werden, bearbeitet werden.
 Weiterhin ungeklärt sei zudem der Status
 des Arbeitskreises bei der deutschen NKS. Eini-
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 ge NRO geben an, dass es keinen Sinn mache,
 Dialoge „hinter verschlossenen Türen“ zu führen.
 Die Arbeit von NRO brauche Öffentlichkeit, um
 wirksam zu sein. Genau hier aber fordern die
 Vertreter der Wirtschaft und der Kontaktstelle
 Zurückhaltung. In Konfl iktfällen sei sogar der
 Ausschluss von NRO möglich, was zusätzliche
 Zweifel an der Unparteilichkeit der NKS nährt.
 Von Seiten mancher NRO wird daher auch bereits
 der Sinn einer Mitarbeit in diesem Gremium
 hinterfragt. Um mehr Transparenz in die Arbeits-
 vorgänge der Kontaktstelle zu bringen, wird von
 einigen gefordert, eine Geschäftsordnung nach
 österreichischem Vorbild einzuführen. Dies wür-
 de zu einer Unabhängigkeit vom Willen einzelner
 Personen, von Regierungen oder auch alltagspoli-
 tischen Opportunitäten führen. In der Geschäfts-
 ordnung müssten Vorgehensweisen, zeitliche
 Abläufe und Status aller Beteiligten festgeschrie-
 ben sein.
 Außerdem wird eine bessere personelle
 Besetzung befürwortet, und eine aktivere Rolle
 der NKS gefordert. Zum Beispiel sollte diese ak tiv
 auf Unternehmen zugehen und sich mehr der
 Bekanntmachung der Leitsätze innerhalb der
 Privatwirtschaft, aber auch bei anderen Minis-
 terien widmen.6
 Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es neben
 der allgemeinen Unzufriedenheit mit dem status
 quo der NKS auch positive Bewertungen. Seit
 dem Beginn des Jahres 2003 ist für viele der
 befragten Organisationen eine deutliche Verbes-
 serung zu erkennen. Nach personellen Änderun-
 gen habe sich die Arbeit der NKS in eine positi-
 ve Richtung entwickelt. Das zeige sich zum
 Beispiel daran, dass Einladungen zu Sitzungen
 und Arbeitsunterlagen nun rechtzeitig bei den
 beteiligten Vertretern und Vertreterinnen ankom-
 men. Außerdem erweise sich die NKS zuneh-
 mend als fl exibel. Auch Fälle, die als strittig
 gelten, würden vermehrt angenommen und
 blieben in der Diskussion. Es wird allgemein
 davon ausgegangen, dass sich die NKS erst noch
 im Aufbau befi ndet und noch nicht ihre endgül-
 tige Form gefunden hat.
 Die Arbeit der deutschen NKS wird nicht
 grundsätzlich als negativ eingestuft. Die Einbe-
 ziehung der Zivilgesellschaft gehe über das in
 den Leitsätzen angedachte Maß hinaus. So hät-
 ten NRO im Arbeitskreis eine gleichberechtigte
 Stellung mit Unternehmen und Gewerkschaften.
 Besonders im internationalen Vergleich gilt die
 deutsche NKS durchaus als gut funktionierend.
 In vielen Ländern existierten die NKS nur auf
 dem Papier, oder die nationalen NRO hätten nicht
 eine ähnliche gleichberechtigte Stellung wie in
 Deutschland.
 Als Pluspunkt gilt bereits die Tatsache, dass
 es überhaupt zur Einrichtung einer NKS kam,
 und somit eine offi zielle Beschwerdestelle für das
 Fehlverhalten multinationaler Unternehmen exis-
 tiere. Nicht unerwähnt sollte jedoch auch bleiben,
 dass viele der befragten Organisationen keine
 oder nur eine sehr vage Bewertung der NKS vor-
 nehmen konnten, da es allgemein an Informatio-
 nen über deren Arbeit mangelt. In diesem Zu-
 sammenhang wird auch die schlechte Öffentlich-
 keitsarbeit der NKS kritisiert. Auffassungen über
 die Arbeitsweise der deutschen Kontaktstelle
 basieren im Wesentlichen auf Informationen, die
 von den NRO Vertretern und Vertreterinnen der
 Arbeitsgruppe bei der NKS in NRO-Netzwerk-
 treffen vermittelt werden.
 6.5 Bewertung der Nationalen Kontaktstellen durch Stiftungen
 Ähnlich wie bei den befragten NRO verfügten
 auch bei den politischen Stiftungen die Befragten
 über einen unterschiedlichen Kenntnisstand. So
 waren einige über die Leitsätze kaum oder über-
 haupt nicht informiert. Wenige erwiesen sich als
 Experten über die Leitsätze, was insbesondere
 auf die Heinrich-Böll-Stiftung und die Friedrich
 Ebert-Stiftung zutrifft. Die Böll-Stiftung äußerte
 ähnliche Auffassungen über Vor- und Nachteile
 wie NRO. Die FES ist durch die Nähe zu den
 Gewerkschaften mit den Leitsätzen bestens ver-
 traut und in diesem Bereich aktiv.
 6 Nicht eine einzige der befragten Organisationen hat ihre Informationen über die Leitsätze von der deutschen Kontaktstelle bezogen.
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 Ganz anders als die Befragung von NRO und
 Stiftungen verliefen die Gespräche mit den Ver-
 tretern und Vertreterinnen der fünf Gewerkschaf-
 ten, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Ver.di,
 IG Bau (IGB), IG Metall (IGM) und die IG Bergbau,
 Chemie, Energie (IGBCE). Zusätzlich wurde ein
 Gespräch mit dem Bildungswerk des DGB ge-
 führt.
 Der wesentliche Unterschied zwischen NRO
 und Stiftungen einerseits sowie Gewerkschaften
 andererseits besteht darin, dass alle Interview-
 partner und -partnerinnen der Gewerkschaften
 die Leitsätze kennen. Sie sind auch über die Be-
 schwerdefälle sehr gut informiert; insgesamt hat
 somit jede der befragten Gewerkschaften min-
 destens einen Experten bzw. eine Expertin zu
 den Leitsätzen. Dies ist sicherlich darauf zurück-
 zuführen, dass die Gewerkschaften über TUAC
 seit Jahren ein anerkannter Gesprächspartner
 auf OECD-Ebene sind und dass TUAC in der
 Vergangenheit selbst viele Fälle zu den Rechten
 der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei
 unterschiedlichen NKS eingereicht hat.7 Die Be-
 kanntheit der OECD-Leitsätze bei den interview-
 ten Experten und Expertinnen muss aber nicht
 bedeuten, dass die Leitsätze an der Gewerk-
 schaftsbasis wirklich verankert sind.
 Aufgrund der breiten Kenntnis über die Leit-
 sätze ging es bei den Gesprächen mit den Ge-
 werkschaften vor allem um die Bewertung der
 Leitsätze. Diese fällt aufgrund unterschiedlicher
 Interessenlagen zwischen NRO und Gewerkschaf-
 ten in einigen Punkten unterschiedlich aus.
 Doch, ähnlich wie bei den anderen zivilge-
 sellschaftlichen Akteuren, variieren auch bei den
 Vertretern und Vertreterinnen der Gewerkschaf-
 ten die Antworten auf die Frage, ob es sich bei
 den Leitsätzen grundsätzlich um ein sinnvolles
 Instrument handelt. Während ein Teil der Be-
 fragten die Leitsätze als sehr sinnvolles Instru-
 ment einstuft, beurteilen andere sie kritisch und
 sehen darin nur einen ersten Schritt zur Regu-
 lierung der Privatwirtschaft. Ihre Tauglichkeit
 müsste erst noch unter Beweis gestellt, bzw. sie
 müssten erweitert werden.
 Den wichtigsten Vorteil der Leitsätze sehen
 Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaften
 in der Existenz einer Instanz, die versuche, die
 Interessen unterschiedlicher Akteure in Bezug
 auf die Aktivitäten multinationaler Unternehmen
 zu koordinieren. Dazu zählen sie die grundsätz-
 liche Möglichkeit des Dialogs der unterschiedlich
 orientierten Akteure in den NKS. Durch die Ein-
 beziehung der Regierungen erhalte dieser Pro-
 zess eine gewisse Verbindlichkeit. Auch die all-
 ge mein anerkannten Standards für alle multi na-
 tionalen Unternehmen werden als positiv her-
 vorgehoben.
 Genau wie die NRO sehen auch die Gewerk-
 schaften in der Unverbindlichkeit den größten
 Nachteil der Leitsätze. Die fehlende Möglichkeit
 der Sanktionierung in Verbindung mit einer feh-
 lenden Durchsetzungsinstanz wird von allen
 befragten Gewerkschaftsvertretern und -vertre-
 terinnen bemängelt. Weiter kritisieren sie, dass
 die Leitsätze mehr Druck auf Regierungen als
 auf die Unternehmen ausüben.
 Auf die Frage, welcher Aspekt der Leitsätze
 mehr Gewicht erhalten sollte, werden Forderun-
 gen nach einer schnelleren Bearbeitung und Um-
 setzung von Beschwerdefällen, nach der Einfüh-
 rung von Sanktionsmöglichkeiten und – interes-
 santerweise – nach einem stärkeren Bezug zu den
 Menschenrechten erhoben. Darüber hinaus über-
 wiegen „gewerkschaftsrelevante“ Themen. So
 sollten die Leitsätze eine Regelung der Mindest-
 löhne beinhalten. Insgesamt sollten sie mehr
 Mög lichkeiten bieten, Verstöße gegen Arbeitneh-
 7 Die OECD-Leitsätze aus Sicht der Gewerkschaften
 7 http://www.tuac.org
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 merrechte zu verhindern. Bezüglich des direkten
 Einfl usses der Gewerkschaften auf die Inhalte
 der Leitsätze, fordern die Gewerkschaften mehr
 Beteiligungsmöglichkeiten.
 In Bezug auf eine Bewertung der Arbeit der
 NKS sind die Gewerkschaften recht zögerlich.
 Zwei der befragten fünf Gewerkschaftsvertreter
 und -vertreterinnen gaben zu diesem Punkt kei ne
 Beurteilung ab. Die anderen drei sehen ebenfalls
 einen Aufwärtstrend der deutschen NKS, dieser
 stellt sich für sie aber eher als Bereinigung der
 massiven Kritikpunkte der Vorjahre dar. Insge-
 samt wird die deutsche NKS jedoch als immer
 noch weitgehend ineffektiv beschrieben, da sie
 keine eigenen Anstrengungen unternehme, an
 die Konzerne heranzutreten und die Leitsätze
 durchzusetzen. Andere NKS werden jedoch noch
 schlechter beurteilt.
 Ähnlich wie die meisten der befragten NRO
 und Stiftungen haben auch alle Gewerkschaften
 Kontakte in Länder des Südens. Üblich sind
 Kontakte zu dortigen Gewerkschaften, vor allem
 durch fi nanzielle und logistische Unterstützung.
 Diese mittel- bis kurzfristige Unterstützung wech-
 selt teilweise alle zwei bis drei Jahre. Längerfris-
 tige Kontakte entstehen häufi g durch ein Vertei-
 lungssystem der Gewerkschaftsweltverbände,
 die „Problemländern“ Gewerkschaften des Nor-
 dens zur Seite stellen. Eine weitere Hilfestellung
 besteht in politischer Bildung und der Unterstüt-
 zung von Gewerkschaftsdelegationen des Südens
 in Deutschland. Hinzu kommt die Bekämpfung
 von Arbeitsmissständen in relevanten Regionen,
 zum Beispiel gegen Kinderarbeit in Indien.
 Zusammenfassend erscheinen die Leitsätze
 den befragten Gewerkschaftern und Gewerk-
 schafterinnen als eines der derzeit besseren
 Instrumente. Dennoch gelten sie auch ihnen
 „nur“ als ein Ansatz unter vielen anderen, die
 weder besser noch schlechter als andere Bestre-
 bungen seien. In der Zukunft sollte nach Meinung
 der interviewten Gewerkschafter und Gewerk-
 schafterinnen weiter mit den Leitsätzen gearbei-
 tet werden, um Schwachstellen aufzudecken und
 sie insgesamt zu verbessern. Bezüglich der Kon-
 taktstellen stellt sich für fast alle die Frage,
 welche Ergebnisse diese letztendlich erzielen.
 Für die Gewerkschaften ist entscheidend, dass
 die NKS in Zukunft ihrem Auftrag gemäß handeln
 und nicht weiterhin lediglich als Anlaufstelle für
 Beschwerdefälle dienen. Eine Aufgabe der Zu-
 kunft sei eine weitreichende Bekanntmachung
 der Leitsätze, um sie zu einem effektiveren In-
 strument zu entwickeln.
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 Bei der Frage nach Fällen nannten viele NRO die
 bereits eingereichten Fällen von Greenpeace
 gegen TotalFinaElf, von Germanwatch und FIAN
 gegen Continental, von der CleanClothesCam-
 paign gegen adidas in Indonesien und von WEED
 und urgewald gegen die Finanzierung der Erd-
 ölpipeline in Ecuador durch die WestLB. In der
 folgenden Tabelle werden die seit 2000 bei der
 deutschen Kontaktstelle eingereichten Fälle vor-
 gestellt.
 Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgelisteten
 Fällen befassen sich die deutsche NKS und Kon-
 taktstellen aus anderen OECD-Ländern mit ei-
 nem Fall, der sich auf die Geschäftstätigkeit
 westlicher Unternehmen in der Demokratischen
 Republik Kongo bezieht. Die Beschwerde basiert
 auf dem Bericht eines auf Geheiß des UN-Sicher-
 heitsrats eingerichteten Expert Panel, das sich
 mit der illegalen Ausbeutung der natürlichen
 Ressourcen auf dem Gebiet der DR Kongo aus-
 einandersetzt. Aus der Sicht der UN Experten
 profi tieren westliche Unternehmen vor allem bei
 der Ausbeutung wertvoller Rohstoffe wie Dia-
 manten oder auch Coltan von der Situation des
 Bürgerkriegs in diesem Land und tragen durch
 den Transfer von Devisen zumindest indirekt
 eine Verantwortung für die humanitäre Katastro-
 phe in diesem Land. Das UN-Gremium fordert
 die OECD auf, gegen im Bericht namentlich ge-
 nannte Konzerne im Rahmen der OECD-Leitsät-
 ze Untersuchungen einzuleiten. Betroffen sind
 Un ternehmen aus Belgien, Kanada, Frankreich,
 Deutschland, Niederlande Großbritannien und
 den USA. Nach Prüfung der Fälle wiesen die meis-
 ten NKS das Ansinnen des UN Gremiums we gen
 unzureichender Informationen oder auch wegen
 eines fehlenden investment nexus zurück.
 Die bei der deutschen NKS eingereichten
 Beschwerden verdeutlichen, dass vor allem kri-
 tische Fälle zu den Themen Umweltschutz und
 Sozialstandards vorgebracht wurden. Andere
 Inhalte der Leitsätze – Transparenz, Korruptions-
 bekämpfung, Verbraucherinteressen, Wettbe-
 werb und Steueraufrichtigkeit ebenso wie der
 Bereich Wissenschaft und Technologie – wurden
 bei den bisherigen Beschwerden entweder nur
 indirekt oder überhaupt nicht angesprochen.
 Die meisten der eingereichten Beschwerden
 wurden durch die deutsche NKS entweder aus
 organisatorischen Gründen (mangelnde Zustän-
 digkeit) oder inhaltlich wegen eines (vermeintlich)
 fehlenden investment nexus zurückgewiesen.
 8 Fälle bei der deutschen Kontaktstelle
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 Tabelle 3: Seit 2000 bei der deutschen NKS eingereichten Fälle
 Unternehmen Thema Wann Beschwerdeführer Wie ist der Stand
 TotalFinaElf Umweltverschmutzung April Greenpeace Abgelehnt in Russland 2002 Die NKS akzeptiert den Fall nicht, weil der investment nexus fehlt. Greenpeace erwägt, eine formale Klärung der Beschwerde durch CIME herbeizuführen (OECD Watch 2004b: 11).
 Adidas Arbeitnehmerrechte September CleanClothesCampaign Mai 2004 Fall abgeschlossen, Erklärung/ – Mindestlöhne 2002 (CCC) Österreich Bewertung der CCC vom September 2004 – Gewerkschaftsmitgliedschaft (Zuständig ist aber die Adidas u. CCC können sich nicht einigen. Das Unter- deutsche Kontaktstelle, nehmen lehnt es ab, die Empfehlungen von CCC zu so dass die Kampagne übernehmen. Auf Grund einer gemeinsamen Initiative für Saubere Kleidung in von Adidas und Oxfam Community Aid Abroad stimmt Deutschland Beschwer- WRC zu, die Situation in einer der Fabriken zu unter- deführerin wurde.) suchen. Die Ergebnisse der Untersuchung bekräftigen die CCC-Beschwerde in weiten Teilen. Adidas stimmt zu, einige der WCR Empfehlungen umzusetzen (Dach- verband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 2003; OECD Watch 2004; Wick/Wötzel 2004).
 BP Öl-Pipelineprojekt April urgewald, WEED, Beschwerde der NKS wegen Nicht-Zuständigkeit zurück- Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 2003 Germanwatch, BUND gewiesen (OECD Watch/ WEED/urgewald 2004b: 11). (Unzulässige Beeinfl ussung der Regierungen jener Länder, durch die die Pipeline führen soll.)
 WestLB Öl-Pipeline in Ecuador bedingt Mai Greenpeace Die Beschwerde wird von der NKS zurückgewiesen, Menschenrechtsverletzungen; 2003 weil der investment nexus fehle (Greenpeace 2004; insbesondere die indigene OECD Watch 2004b: 11). Bevölkerung ist betroffen. Öl-Pipeline führt zur Umwelt- zerstörungen.
 Continental Verletzungen von Arbeit- Mai Germanwatch, FIAN Beendet(Germany) AG nehmerInnen- und 2002 Die Beschwerde wird von der deutschen NKS akzeptiert,Euzkadi (Mexiko) Gewerkschaftsrechten aber der mexikanischen NKS übertragen (OECD Watch (Schließung einer Fabrik ohne 2004b). Eine mexikanische Delegation aus Gewerk- vorherige Benachrichtigung schaftsvertretern, Rechtsexperten und Parlamentariern der Angestellten und erörtern den Fall im Mai 2004 in Berlin und Brüssel mit Gewerkschaften) Bundestagsabgeordneten, Vertretern der Europäischen Kommission und den deutschen und europäischen Gewerkschaften. Nach Intervention des mexikanischen Botschafters in Deutschland akzeptiert Continental ein Gespräch mit der Delegation am 14. Mai (Germanwatch 2004). Nach dreijährigem Streik gegen die widerrechtliche Schließung ihres Werkes durch Continental erreichen die Arbeiter im Januar 2005 ihre wichtigsten Ziele: die Wie- dereröffnung des Werkes und den Erhalt ihrer Arbeits- plätze (Germanwatch/Fian 2005).
 Employees Bayer Philippines richtet eine Juli DGB Offen (TUAC 2004: 15)Union of Bayer eigene Betriebsgewerkschaft 2003Philippines ein, um die EUBP zu ersetzen(EUBP) und die Arbeiter davon abzu- halten, sich selbst zu organi- sieren. Bayer Philippines be- zeichnet den Sachverhalt als einen innergewerkschaft- lichen Konfl ikt.
 Bayer AG Kinderarbeit Oktober Germanwatch; Koordi- Offen (Germanwatch 2005) 2004 nation gegen Bayer- Gefahren; Global March Against Child Labour – deutsche Sektion
 8 Eigene Darstellung, Stand: Januar 2005.
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 Ausgehend von den verschiedenen Typen von
 Selbstregulierung, wie sie Haufl er (2003) be-
 schreibt, lassen sich die OECD-Leitsätze als
 Mischform von Co-Regulierung und Multistake-
 holder-Regulierung beschreiben. Diese Einbin-
 dung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in
 die Ausarbeitung und Durchsetzung verleiht
 diesem Instrument ein besonderes Potenzial.
 Zwar ist es, wie andere Verhaltenskodizes, für
 die Privatwirtschaft freiwillig, aber durch die
 Verantwortung der Regierungen, und die Ein-
 bindung zivilgesellschaftlicher Akteure ist es im
 Prinzip leistungsfähiger als andere soft law-In-
 strumente.
 Wie nutzen deutsche zivilgesellschaftliche
 Akteure das Instrument?
 Auffallend ist, dass nur eine kleine Gruppe
 von deutschen NRO dieses Instrument aktiv
 einsetzt und auch nur eine vergleichsweise kleine
 Gruppe der Akteure überhaupt Kenntnis von den
 Leitsätzen hat. Insgesamt ist ein eher mangel-
 hafter Kenntnisstand festzustellen. Dies liegt
 vermutlich nicht nur an den befragten NRO,
 sondern auch am allgemeinen Umgang mit die-
 sem Instrument.
 Nach Auffassung der Befragten werden die
 Leitsätze nicht – wie dies beim Global Compact
 der Fall ist – von der Privatwirtschaft selbst (zu-
 mindest verbal) unterstützt oder vorangetrieben.
 Der Grund hierfür könnte sein, dass diese sich
 nicht so gut für eine positive Vermarktungsstra-
 tegie eignen wie der Pakt der Vereinten Nationen.
 Mit den Kontaktstellen existiert in gewisser Weise
 eine Sanktionsstelle, das heißt die Leitsätze wer-
 den stärker als der Global Compact negativ be-
 legt, was für die Privatwirtschaft „unangenehm“
 sein dürfte. Zudem kommen das BMWA und die
 dort angesiedelte Kontaktstelle – aus der Sicht
 der meisten Befragten – ihrer Informationspfl icht
 über die Leitsätze bisher nur unzureichend
 nach.
 Um die Leitsätze zu einem wirksamen Instru-
 ment zu entwickeln, müssten sie in den NRO-Netz-
 werken zunächst einem mainstreaming unter-
 zogen werden. Und das kann nur durch die Zivil-
 gesellschaft, beispielsweise KodexWatch, selbst
 geschehen.
 Die Befragung deckt eine inhaltlich begrün-
 dete Skepsis zivilgesellschaftlicher Akteure auf,
 die auch von Gewerkschaftsvertretern und -ver-
 treterinnen geäußert wurde. Sie bezieht sich vor
 allem auf die Arbeit der NKS und die Einbindung
 zivilgesellschaftlicher Akteure. Viele bezweifeln,
 dass die im Prinzip hierarchischen Strukturen
 eine gleichberechtigte Einbindung der Zivilge-
 sellschaft bei Beschwerden ermöglichen. Diese
 Zweifel werden geschürt durch das bestehende
 Informationsmonopol des Ministeriums sowie
 durch die beanspruchte Defi nitions- und Inter-
 pretationshoheit durch CIME und die deutsche
 Kontaktstelle. Aber auch die Forderung nach
 Vertraulichkeit bei Beschwerdefällen verstärkt
 die Bedenken, ob die Zivilgesellschaft durch ihre
 Mitarbeit in der NKS wirklich dazu beitragen
 kann, die Leitsätze entsprechend ihrer grund-
 sätzlichen Ziele durchzusetzen. Im Grunde wird
 hier – wie bei anderen Multistakeholder-Prozes-
 sen – die Frage aufgeworfen, ob die Kooperation
 der Problemlösung dient. D. h. bewirkt sie, dass
 Unternehmen bei ihren Geschäften in Ländern
 des Südens international anerkannte Standards
 einhalten? Oder dient die Einbindung von NRO
 vor allem der Legitimation des Prozesses, ohne
 dass tatsächliche Einfl ussmöglichkeiten beste-
 hen? Diese Zweifel entstehen zunehmend auch
 in anderen Prozessen, beispielsweise verschiede-
 nen Runden Tischen. Sie sollten von zivilgesell-
 schaftlicher Seite eingehend erörtert werden, um
 zur Mitarbeit in solchen Multistakeholder-Pro-
 zessen eine eindeutige Haltung und klare Forde-
 rungen entwickeln zu können.
 9 Zusammenfassung und Empfehlungen

Page 31
                        

29
 OECD-LEITSÄTZE FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN
 Auch wenn diese Vorbehalte schwerwiegend
 sind, so erwägen NRO in Deutschland dennoch
 weiterhin Beschwerden bei der nationale Kon-
 taktstelle einzureichen. In den Interviews wur-
 den einige mögliche Fälle genannt, die sich aber
 zum Zeitpunkt der Befragung noch im Beratungs-
 stadium befanden. Möglicherweise kann eine
 umfassendere Auswertung der bisher bei der
 deut schen und bei anderen Kontaktstellen einge-
 reichten Beschwerden nützlich sein, um zukünf-
 tig erfolgreicher zu sein. Insbesondere sollten die
 Argumente gegen den so genannten investment
 nexus inhaltlich stärker unter zivilgesellschaftli-
 chen Organisationen diskutiert werden. Des
 Weiteren sollten die abweichenden Vorgehens-
 weisen unterschiedlicher NKS bei ähnlich gela-
 gerten Fällen systematisch ausgewertet werden,
 um sie in Diskussionen mit CIME und der deut-
 schen NKS zu verwenden.
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 Summary
 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are considered to be one of
 the stronger existing codes of conduct. One reason for this is that governments
 of OECD countries commit themselves to strengthen and implement the guide-
 lines. In each OECD state so-called National Contact Points (NCPs) have been
 installed with the task to inform about the guidelines and to receive and negot-
 iate complaints.
 This study was fi nanced by the Friedrich-Ebert-Stiftung, Brot fuer die Welt
 (Bread for the World) and Misereor. Its aim is to support German civil society
 organizations that work mainly in the fi elds of development, ecology and human
 rights and German trade unions in networking to make the guidelines a stronger
 tool to be used in their effort to hold especially transnational corporations ac-
 countable and to strengthen corporate social responsibility. The study is based
 on telephone interviews with an open questionnaire among 150 German NGOs,
 the major political foundations and fi ve trade unions.
 These are major fi ndings:
 • The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are not well known among
 German NGOs, but there is a strong interest to further get informed and
 possibly involved in the work with the guidelines.
 • Among those who know this instrument, advantages and disadvantages are
 more ore less balanced.
 • Among the political foundations there exist differentiated views towards and
 experience with the guidelines. These reach from distance, critical support
 to active work with the guidelines.
 • One basic objection of NGOs refers to their limited infl uence given the lack of
 transparency, the hierarchical set-up of the NCPs as in situations and discus-
 sions of confl ict the NCPs claim an interpretative authority of the guidelines.
 Both civil society organizations and trade unions question the will of govern-
 ments to really use the guidelines to hold companies accountable.
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 Duisburg, 23.04.2003
 Befragung zu den OECD-Leitsätzen
 Sehr geehrte Damen und Herren,
 liebe Kolleginnen und Kollegen,
 auf Initiative der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschenrechte beim Forum
 Menschenrechte führe ich am Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) in den
 kommenden Wochen eine telephonische Befragung bei zivilgesellschaftlichen
 AkteurInnen durch. Ziel ist es, über die Leitsätze zu informieren und die Einrei-
 chung von möglichen Beschwerdefällen bei der deutschen nationalen Kontakt-
 stelle zu erleichtern.
 Außer mir beteiligen sich Jan Hanrath und André Soßdorf an der Befragung.
 Wir beginnen nächste Woche mit der Befragung und hoffen sehr auf Ihre aktive
 Unterstützung.
 Mit freundlichen Grüßen
 (Dr. Brigitte Hamm)
 Anhang 1: Anschreiben
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 Anhang 2: Fragebogen
 Datum:
 Uhrzeit:
 Name des Interviewers:
 Name / Adresse der Kontaktorganisation (evt. Nachfragen):
 Aufgabenbereich der NRO:
 Bestehen Kontakte in den Süden?
 Name der Kontaktperson:
 Aufgabenbereich der Kontaktperson:
 1. Einführung und Vorstellung des Projektes:
 1. Guten Tag. Mein Name ist …
 2. Wir führen zur Zeit am Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) in Duisburg eine Recherche durch, um zu ermitteln, ob die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen von zivilgesell-schaftlichen Organisationen genutzt werden.Diese Leitsätze sind eine Art Verhaltenskodex, um multi- oder transnationale Konzerne bei ihren Geschäften in Ländern des Südens auf Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards zu verpfl ich-ten. Dabei sind die Leitsätze – wie andere Verhaltenskodizes auch – für die Unternehmen freiwillig. Sie unterscheiden sich aber von anderen Kodizes, weil die Regierungen der OECD-Länder sich verpfl ichtet haben, für deren Einhaltung aktiv zu werden. Für mögliche Beschwerdefälle wurden nationale Kontaktstellen eingerichtet. In Deutschland ist sie beim BMWA angesiedelt.
 3. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Gespräch aufnehmen? Dies würde uns die Auswertung erleichtern.
 Infoblock Projekt
 Die Recherche beruht auf einer Initiative der AG Wirtschaft und Menschenrechte im Forum Menschen- rechte.
 • Ziele: a) Aufarbeitung von relevanten Informationen und Kontakten
 b) Herstellung einer Vernetzung möglicher Beschwerdeführer
 • Das Projekt wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Misereor und Brot für die Welt fi nanziert
 • Die Recherche mündet in einen schriftlichen Bericht, der eine Art Datenpool mit Kontakten (Organisationen, Personen, Institutionen) und möglichen Fällen darstellen soll.
 • Der Bericht wird allen in diesem Feld tätigen gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure und Akteurinnen zur Verfügung gestellt.
 2. Erfahrungen mit den OECD Leitsätzen
 Infoblock Leitsätze
 • Die OECD ist eine der wichtigsten der führenden Industrieländer und versteht sich selbst als Motor der weltweiten Wirtschaft und Entwicklung
 • Seit 2000 liegt eine revidierte Version der OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen vor
 • Die Leitsätze sind ein Verhaltenskodex für die Unternehmen der Mitgliedsländer, gerade auch in den Ländern des Südens
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 OECD-LEITSÄTZE FÜR MULTINATIONALE UNTERNEHMEN
 • Sie thematisieren vor allen Menschenrechts-, Sozial- und Umweltstandards.
 • Die OECD LS sind dabei für die Unternehmen freiwillig und unverbindlich!
 • Für die Einhaltung der Leitsätze werden nationale Kontaktstellen eingerichtet, bei der auch NRO Beschwerden über eventuelle Verstöße gegen die LS einreichen können
 1. Haben Sie schon einmal
 a. von den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen gehört, falls ja, woher stammen ihre Infor mationen? Wie würden Sie den Stand ihrer Informationen beschreiben?
 b. falls ja: Haben Sie sich eingehender mit den Leitsätzen bekannt?
 c. Und bereits Erfahrungen mit den Leitsätzen gesammelt? Ja: NEIN:
 2.1. Könnten Sie sich vorstellen, dass die LS Ihnen bei ihrer Arbeit nützlich sein könnten? Ja: NEIN:
 >Infoblock LS<
 2.2. Kennen Sie andere Organisationen für die die Leitsätze relevant sein könnten?
 2.4 Wir haben eine kurze Infomail vorbereitet, die nützliche Links zu den Leitsätzen beinhaltet. Sollen wir Ihnen diese Email zusenden?
 Für Alle:
 2.5 In welchem Tätigkeitsbereich arbeiten Sie?
 2.6. In welchem Tätigkeitsfeld arbeiten Sie?
 2.7. Existieren im Rahmen ihrer Arbeit Bezugspunkte zu multinationalen Unternehmen? > Wir danken Ihnen für dieses Gespräch
 3. Fragen zu möglichen Fällen
 Der Erfolg der OECD LS hängt wesentlich davon ab, dass Beschwerdefälle bei den NKS eingereicht werden.
 3a. Haben Sie schon einmal von Beschwerden gehört gegen die Leitsätze gehört?
 3b. Oder haben Sie schon eine Beschwerde wegen eines Bruchs der Leitsätze selbst eingereicht?
 3c. Kennen Sie mögliche Fälle? Ja: NEIN:
 3.2. Kennen Sie andere Organisationen für die die Leitsätze relevant sein könnten?
 3.3. Möchten Sie über die Ergebnisse unserer Umfrage informiert werden?
 3.4 Wir haben eine kurze Infomail vorbereitet, die nützliche Links zu den Leitsätzen beinhaltet. Sollen wir Ihnen diese Email zusenden?
 > Wir danken Ihnen für dieses Gespräch
 Um welchen Fall handelt es sich?
 1. Wo fi ndet der Verstoß statt?
 2. Welches Unternehmen ist beteiligt/beschuldigt?
 3. Gibt es beteiligte Subunternehmen? (Supply Chain Problematik)
 4. Gegen welchen Inhalt der OECD-Richtlinien wurde genau verstoßen?
 5. Wer sind die Leidtragenden?
 6. In welchem Zeitraum fand oder fi ndet der Verstoß statt?
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 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
 Wird an dem Fall bereits gearbeitet?
 7. Wurde bereits etwas unternommen? (vor Ort, regional, oder von außen)
 8. a. Ist ihre Organisation beteiligt? b. Sind andere Organisationen/NGOs sind beteiligt?
 9. Bestehen Kontakte zu Aktivisten in der Region?
 10. Wie wurde vorgegangen?
 11. Wurde der Verstoß bereits in der Presse Veröffentlicht?
 Wird überlegt den Fall bei einer NKS einzureichen? > Falls Nein: Frage 17
 12. a. Ist ihre Organisation beteiligt? b. Sind andere Organisationen/NGOs sind beteiligt?
 13. Wie wurde vorgegangen?
 14. Gibt es hier in Deutschland oder anderen OECD Mitgliedsländern Kontakte zu NGOs bezüglich des Verstoßes? 15. Kann von einer Kooperation des Beschuldigten ausgegangen werden? (Erfolgsaussichten)
 16. Über welche Kapazitäten verfügen sie zur Bearbeitung des Falles?
 17. Wurden alternative Ansätze zu den LS versucht? Wenn Ja: Warum? und Welche?
 4. Bewertung der Leitsätze
 Abschließend möchten wir Sie gerne um eine kurze Beurteilung der LS bitten.
 4.1 Sind die Leitsätze ein sinnvolles Instrument (für ihre NRO)?
 4.2 Was sind ihrer Meinung nach die Vorteile der Leitsätze?
 4.3 Was sind ihrer Meinung nach die Nachteile der Leitsätze?
 4.4 Welchem Aspekt muss deutlich mehr Gewicht beigemessen werden?
 4.5 Wie beurteilen Sie die Arbeit der Nationalen Kontaktstellen?
 4.6 Kann und will ihre NRO die Leitsätze in der Zukunft nutzen?
 4.7 Gibt es eine gute Alternative zu den Leitsätzen?
 1. Kennen Sie andere Organisationen für die die LS relevant sein könnten?
 2. Könnten Sie sich vorstellen in einem gemeinsamen Netzwerk zur Thematik eingebunden zu sein?
 3. Ist Ihnen das NRO Netzwerk zu den Leitsätzen bekannt?
 >Infoblock NRO Netzwerk<
 • Von der deutschen Kontaktstelle wurde im Januar 2002 ein Arbeitskreis eingerichtet, in dem die Vertreter und Vertreterinnen der Sozialpartner, der Ressorts und auch drei Personen aus NRO-Netz- werken zusammenarbeiten
 • Aufgabe des Arbeitskreises ist es u.a. über eingegangene Beschwerdefälle zu beraten.
 • Die drei NRO-Sprechern und -Sprecherinnen werden unterstützt und durch ein loses NRO-Netz- werk zu den OECD-Leitsätzen, dem sie sich gegenüber auch rechenschaftspfl ichtig fühlen.
 • Das Netzwerk trifft sich ca. zweimal im Jahr, weitere teilnehmende Organisationen sind er wünscht.
 • Das Netzwerk wird koordiniert von Germanwatch.
 4. Wir haben eine kurze Infomail vorbereitet, die nützliche Links zu den Leitsätzen beinhaltet. Sollen wir Ihnen diese Email zusenden?
 5. Möchten Sie über die Ergebnisse unserer Umfrage informiert werden?
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